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Allgemeine Verfügungen 

Ausführung der Bundesrechtsanwaltsordnung (AV-BRAO) 
AV d. JM vom 17. Juni 2022 (3170 - Z. 81) 

- JMBl. NRW S. 286 - 

1 
Anwaltsgerichtsbarkeit für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

1.1  
Gemäß § 92 Absatz 2 Satz 2 und § 101 Absatz 2 BRAO werden bei dem Anwaltsgerichtshof für das 
Land Nordrhein-Westfalen zwei Senate und bei den Anwaltsgerichten für den Bezirk der Rechtsan-
waltskammer in Hamm zwei, in Düsseldorf drei sowie in Köln vier Kammern gebildet. 

1.2 
Ehrenamtliche Richterinnen oder Richter, denen das Amt einer Vorsitzenden oder eines Vorsitzen-
den bei dem Anwaltsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen übertragen ist (Präsidentin oder 
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Präsident des Anwaltsgerichtshofes, Vorsitzende der Senate), werden vor einem Senat des Ober-
landesgerichts Hamm vereidigt (§ 123 Satz 2 DRiG). Ehrenamtliche Richterinnen oder Richter, de-
nen das Amt der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden beim Anwaltsgericht übertragen ist (Vorsit-
zende der Kammern), werden vor einem Senat des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk das An-
waltsgericht seinen Sitz hat, vereidigt. 
 
1.3 
Das Dienstalter der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter rechnet ab dem Tag ihrer erstmaligen 
Ernennung zu Mitgliedern des Anwaltsgerichtshofes und der Anwaltsgerichte. 
 
1.4 
Die Anwaltsgerichte legen ihre Geschäftsverteilungspläne und deren Änderungen der zuständigen 
Präsidentin oder dem zuständigen Präsidenten des Oberlandesgerichts und der zuständigen Gene-
ralstaatsanwältin oder dem Generalstaatsanwalt vor (§ 92 Absatz 3 BRAO in Verbindung mit § 3 
Nummer 1 der Verordnung zur Ausführung der Bundesrechtsanwaltsordnung vom 22. April 2008). 
 
1.5 
Für die Geschäftsverteilung bei dem Anwaltsgerichtshof gilt Nummer 1.4 mit der Maßgabe, dass die 
Vorlage an das Ministerium der Justiz erfolgt (§ 100 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 92 Absatz 3 BRAO). 
 
2 
Anwaltsgerichtliches Verfahren 
 
2.1  
Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt teilt dem Vorstand der jeweils zuständigen 
Rechtsanwaltskammer und in dem Fall, dass die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt zugleich 
auch einer Notarkammer angehört, der Notarkammer, in dessen Bezirk die Rechtsanwältin ihren 
oder der Rechtsanwalt seinen Amtssitz hat, mit: 
 
2.1.1 
die Anschuldigungsschrift und den Antrag auf Verhängung eines Berufs- oder Vertretungsverbots, 
 
2.1.2 
den Beschluss über die Verhängung eines Berufs- oder Vertretungsverbots und hierzu ergehende 
weitere Entscheidungen in beglaubigter Abschrift, 
 
2.1.3 
die eine Instanz oder das Verfahren abschließenden Entscheidungen. Bei der Mitteilung einer mit 
Rechtsmitteln anfechtbaren Entscheidung ist zugleich anzugeben, ob und gegebenenfalls seit wann 
diese rechtskräftig oder mit dem zulässigen Rechtsmittel angefochten ist. 
 
2.2 
Abweichend von der vorstehenden Vorschrift sind die Mitteilungen auch an das Ministerium der Jus-
tiz zu richten, wenn dem anwaltsgerichtlichen Verfahren ein besonderes öffentliches Interesse zu-
kommt oder die Angelegenheit grundsätzliche Bedeutung hat. 
 
2.3 
Ist die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt zugleich als Wirtschaftsprüferin, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberaterin oder Steuerberater, Steuerbevollmächtigte oder Steuerbevollmächtigter und verei-
digte Buchprüferin oder vereidigter Buchprüfer bestellt, so sind die Mitteilungen auch zu richten: 
 
2.3.1 
bei Wirtschaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprüfern sowie vereidigten Buchprüferinnen oder verei-
digten Buchprüfern an die Wirtschaftsprüferkammer, 
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2.3.2 
bei Steuerberaterinnen oder Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten an die zuständige Steuer-
beraterkammer und an das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
3 
Gnadensachen 
 
3.1 
Gesuche um Gnadenerweise in Anwaltsgerichtssachen legt die Generalstaatsanwältin oder der Ge-
neralstaatsanwalt dem Ministerium der Justiz mit einem Bericht vor. Dem Vorstand der Rechtsan-
waltskammer und der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Senats des Anwaltsgerichtshofs 
oder der Kammer des Anwaltsgerichts, zu deren Entscheidung ein Gnadenerweis erbeten wird, ist 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Sämtliche Umstände, die für die Gnadenentscheidung Bedeu-
tung haben, sind in dem Bericht eingehend zu würdigen. Dies gilt auch für die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Betroffenen. 
 
3.2 
Die Gnadenvorgänge sind in einem besonderen Heft (Gnadenheft) zusammenzufassen. Den Be-
richten sind die anwaltsgerichtlichen Akten und die von der Rechtsanwaltskammer angeforderten 
Personalakten beizufügen. 
 
4 
Beschwerden 
 
4.1 
Hält der Vorstand der Rechtsanwaltskammer in einer Beschwerdesache eine Sachaufklärung durch 
die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt für erforderlich, so gibt er die Vorgänge an 
diese oder diesen ab. Nach Abschluss der Ermittlungen prüft die Generalstaatsanwältin oder der 
Generalstaatsanwalt unter Beteiligung des Vorstands der Rechtsanwaltskammer, ob die Einleitung 
eines anwaltsgerichtlichen Verfahrens (§ 121 BRAO) geboten ist. 
 
4.2  
Werden gegen ein Mitglied einer Rechtsanwaltskammer Vorwürfe strafrechtlicher Art erhoben, prüft 
die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt unter Beteiligung des Vorstands der 
Rechtsanwaltskammer, ob der Sachverhalt zu berufsrechtlichen Maßnahmen Anlass gibt, insbeson-
dere, ob die sofortige Einleitung eines anwaltsgerichtlichen Verfahrens und die Verhängung eines 
Berufs- oder Vertretungsverbots angezeigt ist. 
 
5 
Berufsausübungsgesellschaften/Mitglieder von Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen von Be-
rufsausübungsgesellschaften 
 
Die Mitteilungspflichten nach Nummer 2 gelten in Bezug auf zugelassene Berufsausübungsgesell-
schaften und Mitglieder von Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen von Berufsausübungsgesell-
schaften entsprechend. 
 
6 
Anwälte aus anderen Staaten/Rechtsbeistände 
 
Für Anwältinnen und Anwälte aus anderen Staaten und Rechtsbeistände, die in die Rechtsanwalts-
kammer aufgenommen worden sind, gelten die Nummern 2 bis 4 sinngemäß. 
 
7 
Sonstiges 
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7.1 
Wegen der Mitteilungen in Strafsachen und der Mitteilungen von Klagen, Vollstreckungsmaßnah-
men u. a. gegen Angehörige rechtsberatender Berufe wird auf die Anordnung über Mitteilungen in 
Strafsachen (MiStra) und die Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi) verwiesen. 
 
7.2 
Die bei den Präsidentinnen und Präsidenten sowie den Direktorinnen und Direktoren der Gerichte 
anfallenden Vorgänge über Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind zu den Generalakten (Sam-
melakten) zu nehmen. 
 
8 
Inkrafttreten 
 
Diese AV tritt am 1. August 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die AV des JM vom 1. Februar 2011 (3170 
- Z. 81) - JMBl. NRW S. 30 - in der Fassung vom 14. Dezember 2017 - JMBl. NRW S. 3 - außer 
Kraft.  
 
 
 

 
Elektronische Aktenführung bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit und den 

Staatsanwaltschaften im Land Nordrhein-Westfalen in Bußgeldverfahren 
 

AV d. JM vom 21. Juni 2022 (1510-IT.1/E-Akte nach StPO und OWiG) 
 

- JMBl. NRW. S. 289 - 
 

I. 
Die AV d. JM vom 23. Juni 2021 (1510-IT.1/E-Akte nach StPO und OWiG) - JMBl. NRW. S. 237 -, 
zuletzt geändert durch AV d. JM vom 19. Mai 2022 (1510-IT.1/E-Akte nach StPO und OWiG) - 
JMBl. NRW. S. 247 - wird wie folgt geändert: 
 
Die Tabelle in Nummer I wird wie folgt neu gefasst: 
 
A. Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf: 
 
Staatsanwaltschaft  Abtei-

lung/ 
Dezer-
nat 

Verfahren Datum 

Generalstaatsanwaltschaft Düs-
seldorf 

3 / 106 
3 / 107 
3 / 510 

Alle Bußgeldverfahren, die der 
Generalstaatsanwaltschaft Düs-
seldorf von den Staatsanwalt-
schaften Duisburg und Wupper-
tal in elektronischer Form über-
sandt werden. 

01.11.2021 

Staatsanwaltschaft Duisburg 1a / 316 
4 / 344 
7 / 378 
7 / 379 

Alle Verkehrsordnungswidrig-
keitsverfahren, die der Staatsan-
waltschaft Duisburg von der 
Stadt Oberhausen in elektroni-
scher Form übersandt werden. 

13.09.2021 

Staatsanwaltschaft Wuppertal 643 
743 

Alle Bußgeldverfahren, die der 
Staatsanwaltschaft Wuppertal 
von der Stadt Wuppertal in elekt-
ronischer Form übersandt wer-
den. 

01.07.2021 
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B. Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Hamm: 
 
Staatsanwaltschaft  Abteilung/ 

Dezernat 
Verfahren Datum 

Staatsanwaltschaft Essen 284 
285 
290 
295 

Verkehrsordnungswidrigkeits-
verfahren gegen Erwachsene 
der Stadt Gelsenkirchen 

25.07.2022 

 
C. Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Köln: 
 
Staatsanwaltschaft  Abteilung/ 

Dezernat 
Verfahren Datum 

Generalstaatsanwaltschaft Köln I / 101 
I / 102 
I / 103 
I / 104 
I / 105 
I / 106 
I / 107 
II / 201 
II / 202 
II / 203 
II / 204 
II / 205 
II / 206 
II / 207 
III / 301 
III / 302 
III / 303 
III / 304 
III / 305 
III / 306 

Alle Rechtsbeschwerden in 
Bußgeldverfahren. 

01.04.2022 

Staatsanwaltschaft Aachen 597 
598 
599 

Alle Bußgeldverfahren, die der 
Staatsanwaltschaft Aachen von 
der Städteregion Aachen sowie 
den Städten Eschweiler und 
Stolberg in ausschließlich 
elektronischer Form übersandt 
werden. 

01.07.2021 
 

152 
153 
154 
155 
158 
459 
497 
499 
653 
655 
656 
658 
661 

Alle Bußgeldverfahren, die der 
Staatsanwaltschaft Aachen von 
der Stadt Aachen, der Städte 
Region Aachen sowie den 
Städten Eschweiler und Stol-
berg in ausschließlich elektro-
nischer Form übersandt wer-
den. 

15.03.2022 
 

169 Alle Bußgeldverfahren, die der 
Staatsanwaltschaft Aachen 

04.10.2021 
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vom Kreis Düren in ausschließ-
lich elektronischer Form über-
sandt werden. 

Staatsanwaltschaft Bonn I / 121 Alle Bußgeldverfahren, ein-
schließlich Vollstreckung von 
Erzwingungshaftsachen, die 
der Staatsanwaltschaft Bonn 
vom Kreis Euskirchen in aus-
schließlich elektronischer Form 
übersandt werden. 

20.09.2021 

Staatsanwaltschaft Köln I / 912 Bußgeldverfahren, einschließ-
lich Vollstreckung von Erzwin-
gungshaftsachen, die der 
Staatsanwaltschaft Köln vom 
Rheinisch-Bergischen Kreis in 
ausschließlich elektronischer 
Form übersandt werden.  

01.05.2022 

 
D. Bezirk des Oberlandesgerichts Düsseldorf: 
 
Gericht  Abteilun-

gen/ 
Spruch-
körper 

Verfahren Datum 

Oberlandesgericht 
Düsseldorf 

3. und 4. 
Senat für 
Bußgeld-
sachen 

Alle Bußgeldverfahren, die dem Oberlan-
desgericht Düsseldorf von der General-
staatsanwaltschaft Düsseldorf mit elekt-
ronisch geführter Akte übersandt wer-
den. 

01.01.2022 

Amtsgericht Oberhau-
sen 

221 
223 
224 
226 
229 

Alle Verkehrsordnungswidrigkeitsverfah-
ren. 

13.09.2021 

Amtsgericht Wupper-
tal 

Alle Abtei-
lungen, in 
denen 
Bußgeld-
verfahren 
gegen Er-
wachsene 
bearbeitet 
werden. 

Alle Bußgeldverfahren gegen Erwach-
sene, die dem Amtsgericht Wuppertal 
von der Staatsanwaltschaft Wuppertal 
mit elektronisch geführter Akte übersandt 
werden. 

01.07.2021 

 
E. Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm: 
 
Gericht  Abteilungen/ 

Spruchkörper 
Verfahren Datum 

Amtsgericht Arnsberg Sämtliche Buß-
geldabteilungen 

Sämtliche Verfahren, die 
dem Amtsgericht Arnsberg 
von der Staatsanwaltschaft 
Arnsberg oder dem Hoch-
sauerlandkreis mit elektro-
nisch geführter Akte über-
sandt werden. 

19.09.2022 
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Amtsgericht Brilon Sämtliche Buß-
geldabteilungen 

Sämtliche Verfahren, die 
dem Amtsgericht Brilon von 
der Staatsanwaltschaft Arns-
berg oder dem Hochsauer-
landkreis mit elektronisch 
geführter Akte übersandt 
werden. 

19.09.2022 

Amtsgericht Gelsenkirchen Sämtliche Buß-
geldabteilungen 

Sämtliche Verfahren gegen 
Erwachsene, die dem Amts-
gericht Gelsenkirchen von 
der Staatsanwaltschaft Es-
sen mit elektronisch geführ-
ter Akte übersandt werden. 

25.07.2022 

Amtsgericht Meschede Sämtliche Buß-
geldabteilungen 

Sämtliche Verfahren, die 
dem Amtsgericht Meschede 
von der Staatsanwaltschaft 
Arnsberg oder dem Hoch-
sauerlandkreis mit elektro-
nisch geführter Akte über-
sandt werden. 

19.09.2022 

 
F. Bezirk des Oberlandesgerichts Köln: 
 
Gericht  Abteilungen/ 

Spruchkörper 
Verfahren Datum 

Oberlandesgericht Köln 1. Strafsenat Alle Bußgeldverfahren, die 
dem Oberlandesgericht Köln 
von der Generalstaatsanwalt-
schaft Köln mit elektronisch 
geführter Akte übersandt wer-
den. 

20.09.2021 

Amtsgericht Düren 11E Alle Bußgeldverfahren, die 
dem Amtsgericht Düren von 
der Staatsanwaltschaft 
Aachen mit elektronisch ge-
führter Akte übersandt wer-
den. 

04.10.2021 

Amtsgericht Eschweiler 37E 
38E 
38aE 
39E 

Alle Bußgeldverfahren, die 
dem Amtsgericht Eschweiler 
von der Staatsanwaltschaft 
Aachen mit elektronisch ge-
führter Akte übersandt wer-
den.  

01.07.2021 

Amtsgericht Euskirchen 201 
202 
203 
204 
205 

Alle Bußgeldverfahren, die 
dem Amtsgericht Euskirchen 
von der Staatsanwaltschaft 
Bonn mit elektronisch geführ-
ter Akte oder vom Kreis Eus-
kirchen in ausschließlich elekt-
ronischer Form übersandt wer-
den. 

01.02.2022 

 
 
II. 
Diese AV tritt am 15. Juli 2022 in Kraft. 
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Neufassung der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
(MiStra) 

AV des JM vom 13.06.2022 (1431 - III. 4 / Sdb. MiStra 2019) 
 

- JMBl. NRW S. 293 - 
 

I. 
 
Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz haben die nachstehende 
Neufassung der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen vereinbart: 
 

Anordnung 
über 

Mitteilungen in Strafsachen 
(MiStra) 

 
in der ab dem 1. August 2022 

geltenden Fassung 
vom 10. Mai 2022 
Inhaltsübersicht 

 
MiStra 

 
Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 
 
Nr. 1: Grundsatz 
Nr. 2: Einschränkung vorgeschriebener Mitteilungspflichten 
Nr. 3: Auskunft an die und Unterrichtung der Betroffenen 
Nr. 4: Mitteilungspflichtige Stellen und dort funktional zuständige Personen 
Nr. 5: Kenntlichmachung der Mitteilungspflicht auf den Akten, Dokumentation der Mitteilung 
Nr. 6:  Inhalt und Zeitpunkt der Mitteilungen 
Nr. 7:  Folgemitteilungen, Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
Nr. 8:  Mitteilungen bei Tateinheit 
Nr. 9: Form der Mitteilungen 
Nr. 10: Mitteilungsweg 
 

Zweiter Teil 
Die einzelnen Mitteilungspflichten 

 
1. Abschnitt 

Allgemeine Mitteilungspflichten 
 
Nr. 11: Mitteilungen an die Polizei 
Nr. 12: Mitteilungen zum Wählerverzeichnis 
Nr. 13: Bewährungs- und Führungsaufsichtsfälle 
Nr. 14: Ermittlungen über einen Todesfall 
 

2. Abschnitt 
Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht 

oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen 
 

Nr. 15: Strafsachen gegen Personen in einem Beamten- oder Richterverhältnis 
Nr. 16: Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitnehmer- oder sonstigen Beschäftigungsver-

hältnis im öffentlichen Dienst 
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Nr. 17: Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
Nr. 18: Strafsachen gegen Versorgungsberechtigte, Alters- und Hinterbliebenengeldberechtigte 
Nr. 19: Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten  
Nr. 20: Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand, frühere Berufssoldatinnen 

und Berufssoldaten und frühere Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 
Nr. 21: Strafsachen gegen Zivildienstleistende 
Nr. 22: Strafsachen gegen Geistliche und Beamtinnen und Beamte öffentlich-rechtlicher Religi-

onsgesellschaften 
Nr. 23: Strafsachen gegen Notarinnen, Notare und Angehörige der rechtsberatenden Berufe 
Nr. 24: Strafsachen gegen Angehörige bestimmter Berufe des Wirtschaftslebens und Sachver-

ständige 
Nr. 25: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und  Geschäfts-

leiter von Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten sowie gegen 
Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Instituten oder deren gesetzliche 
Vertreterinnen oder Vertreter oder in den Fällen des § 60a KWG auch deren persönlich 
haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie Mitglieder der Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgane 

Nr. 25a: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und  Geschäfts-
leiter oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen und 
sonstige an Wertpapierdienstleistungsgeschäften beteiligte Personen 

Nr. 25b: Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, Mitglieder der Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgane von Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds sowie gegen 
Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Versicherungsunternehmen oder 
Pensionsfonds oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haf-
tende Gesellschafterinnen und Gesellschafter 

Nr. 25c: Strafsachen gegen bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen 
und Geschäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Verwal-
tungsgesellschaften, extern verwalteten Investmentgesellschaften oder Verwahrstellen 
oder deren jeweilige gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter 

Nr. 26: Strafsachen gegen Angehörige der Heil- und Gesundheitsfachberufe 
Nr. 27: Strafsachen gegen an Schulen, Hochschulen, Kinderheimen, Kindertagesstätten und ver-

gleichbaren Einrichtungen tätigen Personen 
Nr. 28: Strafsachen gegen Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in Alten- und 

Pflegeeinrichtungen, betreuten Wohnformen, ambulanten Pflegediensten und Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, die den Werkstätten ange-
gliedert sind, sowie Tagesförderstätten, Leistungserbringern der Eingliederungshilfe sowie 
erlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 

Nr. 29: Sonstige Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats- Standesaufsicht oder be-
rufsrechtlichen Aufsicht unterliegen 

 
3. Abschnitt 

Sonstige Mitteilungen wegen der 
persönlichen Verhältnisse der Betroffenen 

 
Nr. 30: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Titeln, Orden und Ehrenzeichen 
Nr. 31:  Mitteilungen an das Betreuungsgericht und an das Familiengericht 
Nr. 32: Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe in Strafsachen gegen Jugendliche und Heran-

wachsende 
Nr. 33: Mitteilungen an die Schule in Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende 
Nr. 34: Mitteilungen an andere Prozessbeteiligte in Strafsachen gegen Jugendliche 
Nr. 35: Mitteilungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
Nr. 36: Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer waffenrechtlichen oder sprengstoff-

rechtlichen Berechtigung sowie über sonstige nach dem WaffG oder SprengG berechtigte 
Personen 

Nr. 36a: Sonstige Mitteilungen aus waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen Gründen 
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Nr. 37: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen Personen, die 
einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben 

Nr. 37a Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Fischereischeinen und Personen, die 
einen Antrag auf Erteilung eines Fischereischeins gestellt haben 

Nr. 38:  Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer luftrechtlichen Erlaubnis oder Genehmi-
gung sowie über sonstige nach dem Luftverkehrsgesetz oder nach dem Luftsicherheitsge-
setz berechtigte Personen 

Nr. 39: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen und gegen Gewerbe-
treibende, Verkehrsleiter im Sinne von Art. 4 der VO 1071/2009 sowie Betriebsleiterinnen 
und Betriebsleiter der Schienenbahnen des öffentlichen Personenverkehrs, der Seilbah-
nen, der Eisenbahnen und der Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr 

Nr. 40: Strafsachen gegen mit Atomanlagen und Kernbrennstoffen oder sonstigen radioaktiven 
Stoffen verantwortlich befasste Personen 

Nr. 41: Strafsachen gegen Angehörige ausländischer Konsulate 
Nr. 42: Mitteilungen über Ausländerinnen und Ausländer 
Nr. 42a: Mitteilungen über Asylsuchende 
Nr. 43: Strafsachen gegen Gefangene und Untergebrachte 
 

4. Abschnitt 
Mitteilungen wegen der Art des verletzten Strafgesetzes 

 
 
Nr. 44: Betriebsunfälle 
Nr. 45: Fahrerlaubnissachen 
Nr. 46: Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesundheit der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer 
Nr. 47:  Straftaten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti-

gung und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
Nr. 48: Mitteilungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung  
Nr. 49: Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder das Gesetz über 

die Kontrolle von Kriegswaffen 
Nr. 50: Betäubungsmittelsachen 
Nr. 51: Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt 
Nr. 52: Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz 
Nr. 53: Mitteilungen wegen Verstoßes gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
Nr. 54: Straftaten nach dem Kulturschutzgesetz 
 

Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
(MiStra) 

 
Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 
 

1 
Grundsatz 

 
(1) In Strafsachen sind Gerichte und Staatsanwaltschaften nach der gesetzlichen Regelung im 
Zweiten Abschnitt des EGGVG (§§ 12 ff.) zur Mitteilung personenbezogener Daten von Amts we-
gen an öffentliche Stellen für andere Zwecke als die des Strafverfahrens, für die die Daten erhoben 
worden sind, befugt. Verpflichtet sind sie zu Mitteilungen nur, wenn dies im Folgenden angeordnet 
oder in besonderen Vorschriften bestimmt ist. 
 
(2) Wichtige in besonderen Vorschriften enthaltene Mitteilungspflichten werden in dieser Verwal-
tungsvorschrift neben den erst durch diese Verwaltungsvorschrift angeordneten Mitteilungspflich-
ten wiedergegeben. Auf weitere besondere Vorschriften (Mitteilungspflichten und -befugnisse) wird 
im Anhang hingewiesen. 
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(3) Darüber hinaus ist im Einzelfall eine Mitteilung auch dann zu machen, wenn sie weder in einer 
besonderen Vorschrift noch im Folgenden vorgeschrieben, jedoch rechtlich zulässig und wegen 
eines besonderen öffentlichen Interesses unerlässlich ist, etwa in Fällen des § 17 EGGVG. Die 
Entscheidung treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte. 
 
(4) Diese Verwaltungsvorschrift gilt nicht für Mitteilungen für Zwecke des Verfahrens, in dem die 
Daten erhoben worden sind, für Mitteilungen an Privatpersonen sowie für Auskünfte und Aktenein-
sicht auf Ersuchen. Die Nummern 11, 32 und 34 bleiben unberührt. 
 

2 
Einschränkung vorgeschriebener Mitteilungspflichten 

 
(1) Eine an sich vorgeschriebene Mitteilung unterbleibt im Einzelfall, wenn ihr eine besondere bun-
desrechtliche Verwendungsregelung, insbesondere § 30 AO, § 78 SGB X, oder eine entspre-
chende landesrechtliche Verwendungsregelung entgegensteht. In anderen als den in § 13 Abs. 1 
EGGVG genannten Fällen unterbleibt eine Mitteilung ferner, wenn im Einzelfall für die übermit-
telnde Stelle offensichtlich ist, dass schutzwürdige Interessen Betroffener an dem Ausschluss der 
Übermittlung überwiegen (§ 13 Abs. 2 EGGVG). Gesetzlich besonders geregelte Mitteilungspflich-
ten und deren Einschränkungen bleiben von § 13 Abs. 2 EGGVG unberührt. Schließlich unterbleibt 
eine Mitteilung, solange Zwecke des Strafverfahrens entgegenstehen. 
 
(2) Die Entscheidung treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte. 
 

3 
Auskunft an die und Unterrichtung der Betroffenen 

 
(1) Vorbehaltlich besonderer und abschließender fachgesetzlicher Regelungen richten sich die Vo-
raussetzungen von Auskunft (auf Antrag) und Unterrichtung (von Amts wegen) der Betroffenen 
nach § 21 EGGVG. Diesen ist grundsätzlich nur auf schriftlichen Antrag Auskunft über Mitteilungen 
zu erteilen. Von Amts wegen sind die Betroffenen vorbehaltlich des Absatzes 2 gleichzeitig mit der 
Übermittlung über den Inhalt und den Empfänger der Mitteilung zu unterrichten. 
 
(2) Auf die Beschränkungen in § 21 Abs. 3 und 4 EGGVG wird hingewiesen. Die Entscheidung, 
dass Auskunft oder Unterrichtung unterbleiben, treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältin-
nen oder Staatsanwälte. 
 
(3) Die Form der Auskunftserteilung und Unterrichtung unterliegt pflichtgemäßem Ermessen. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, Betroffenen einen Abdruck der Mitteilung zu übersenden. Von der 
Beifügung der Schriftstücke (etwa Urteile), die Betroffenen schon übermittelt worden sind, kann ab-
gesehen werden. 
 
(4) Eine nach § 21 Abs. 4 EGGVG unterbliebene Unterrichtung ist nachzuholen, sobald die Be-
schränkungen entfallen sind. 
 

4 
Mitteilungspflichtige Stellen und dort funktional zuständige Personen 

 
(1) Mitteilungspflichtige Stelle ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
 

1. die Staatsanwaltschaft für Mitteilungen bis zur Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

2. das Gericht für Mitteilungen nach der Erhebung der öffentlichen Klage oder der Privat-
klage bis zur Rechtskraft der Entscheidung, 

 
3. die Vollstreckungsbehörde für Mitteilungen nach der Rechtskraft der Entscheidung. 

 



Justizministerialblatt NRW 2022 Nr. 13 
 

297 
 

Die oberste Justizbehörde kann, insbesondere aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung, eine 
andere Bestimmung treffen. 
 
(2) Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte ordnen die Mitteilung in den 
Fällen an, in denen dies ausdrücklich bestimmt ist oder in denen sie sich die Anordnung ausdrück-
lich vorbehalten haben. Auch in anderen Fällen können sie Mitteilungen anordnen. Amtsanwältin-
nen und Amtsanwälte stehen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten gleich. 
 
(3) Im Übrigen ordnen Mitteilungen an 
 

1. bei der Staatsanwaltschaft von der Behördenleitung bestimmte Bedienstete, 
 

2. bei dem Gericht Urkundsbeamtinnen oder Urkundsbeamte der Geschäftsstelle, 
 

3. bei der Vollstreckungsbehörde Beamtinnen oder Beamte des gehobenen Justizdienstes, 
 
soweit vorgesetzte Stellen nichts anderes bestimmen. Die Durchführung einer angeordneten Mit-
teilung kann einer anderen Justizbehörde überlassen werden; die Verantwortung der anordnenden 
Stelle für die Zulässigkeit der Mitteilung bleibt unberührt. 
 

5 
Kenntlichmachung der Mitteilungspflicht auf den Akten, Dokumentation der Mitteilung 

 
(1) Die Mitteilungspflichten sind auf der Vorderseite der Akten in geeigneter Form kenntlich zu ma-
chen; dies gilt nicht für die Mitteilungspflicht nach Nummer 11. 
 
(2) Sind Mitteilungen gemacht, ist dies in geeigneter Form zu dokumentieren. In Betracht kommt 
z.B. ein Vermerk. Ein Abdruck der Mitteilungen - ohne etwaige Anlagen - soll zur Dokumentation 
benutzt werden, wenn dies ohne größeren Aufwand möglich ist. 
 
(3) Liegen die Beschränkungen des § 21 Abs. 3 und 4 EGGVG vor, sind die Kenntlichmachung der 
Mitteilungspflichten und die Dokumentation der Mitteilung in den Handakten oder in sonst geeigne-
ter Weise vorzunehmen. 
 

6 
Inhalt und Zeitpunkt der Mitteilungen 

 
(1) Der Inhalt und der Zeitpunkt der Mitteilungen richten sich nach den besonderen Vorschriften. 
Neben den mitzuteilenden Daten dürfen weitere Daten unter den Voraussetzungen des § 18 
Abs. 1 EGGVG übermittelt werden. Im Übrigen gelten die folgenden Bestimmungen.  
 
(2) Ist die Einleitung eines Verfahrens mitzuteilen, richtet sich der Inhalt der Mitteilung nach deren 
Zweck und den Umständen des Einzelfalles. Die Mitteilung unterbleibt, solange kein begründeter 
Verdacht vorliegt. 
 
(3) Ist der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls mitzuteilen, sind auch die 
Aufhebung dieser Entscheidungen sowie die Aussetzung des Vollzuges mitzuteilen. Der Haft- oder 
der Unterbringungsbefehl selbst werden grundsätzlich nicht übermittelt. Soll der Erlass eines Haft- 
oder Unterbringungsbefehls vor dessen Vollzug mitgeteilt werden, ist besonders zu prüfen, ob 
Zwecke des Strafverfahrens dem entgegenstehen (Nummer 2 Abs. 1 Satz 4). 
 
(4) Ist die Erhebung der öffentlichen Klage mitzuteilen, sind die Anklageschrift, eine an ihre Stelle 
tretende Antragsschrift nach § 414 Abs. 2 Satz 2 StPO, der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, 
der Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren (§ 417 StPO) bzw. der Antrag im verein-
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fachten Jugendverfahren (§ 76 JGG) zu übermitteln. Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte kön-
nen im Einzelfall anordnen, dass die Übermittlung des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen 
unterbleibt. 
 
(5) Ist das Urteil mitzuteilen, sind die Urteilsformel und die Urteilsgründe zu übermitteln. Richterin-
nen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Einzelfall anordnen, dass die 
Übermittlung der Urteilsgründe unterbleibt. Mitzuteilen ist auch, ob und von wem ein Rechtsmittel 
gegen das Urteil eingelegt worden ist. 
 
(6) Ist die rechtskräftige Entscheidung (Urteil, Strafbefehl, Gesamtstrafenbeschluss) mitzuteilen, ist 
auch anzugeben, wann sie rechtskräftig geworden ist. Ist mit der rechtskräftigen Entscheidung ein 
Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf eine angefochtene Entscheidung Bezug ge-
nommen, ist auch die angefochtene Entscheidung mitzuteilen; Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(7) Ist der Ausgang des Verfahrens mitzuteilen, ist jede das Verfahren endgültig oder - außer in 
den Fällen des § 153a StPO - vorläufig abschließende Entscheidung mit Begründung mitzuteilen, 
insbesondere die Einstellungsverfügung (Ablehnung der Strafverfolgung) der Staatsanwaltschaft, 
der nicht mehr anfechtbare Beschluss, der die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnt, die Einstel-
lung des Verfahrens durch gerichtlichen Beschluss und die rechtskräftige Entscheidung. Richterin-
nen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Einzelfall anordnen, dass die 
Übermittlung der Begründung unterbleibt. 
 

7 
Folgemitteilungen, Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 20 EGGVG sind Folgemitteilungen notwendig. Absatz  1 
ordnet - eingeschränkt durch Absatz 3 - Folgemitteilungen für den Fall an, dass eine Mitteilung vor 
Beendigung des Verfahrens ergangen, insbesondere eine übermittelte Entscheidung abgeändert 
oder aufgehoben worden ist. Absatz 2 Satz 1 regelt - wiederum eingeschränkt durch Absatz 3 - die 
unverzügliche Berichtigung unrichtiger Daten. Die Entscheidung darüber, dass eine Folgemittei-
lung nach § 20 Abs. 3 EGGVG unterbleibt, treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen 
oder Staatsanwälte. 
 
(2) Senden Empfänger Unterlagen zurück, weil sie für ihre Zwecke nicht erforderlich sind, ist si-
cherzustellen, dass sie keine Folgemitteilungen erhalten. Leiten Empfänger Unterlagen gemäß 
§ 19 Abs. 2 Satz 3 EGGVG weiter, sind Folgemitteilungen an die nach ihren Angaben tatsächlich 
zuständige Stelle zu machen. 
 
(3) Wird ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, ist der Empfänger zu unterrichten (§ 22 
Abs. 2 Satz 1 EGGVG). Auf § 22 Abs. 2 Satz 2 EGGVG soll er hingewiesen werden. 
 

8 
Mitteilungen bei Tateinheit 

 
Ist eine Mitteilung wegen der Art des verletzten Strafgesetzes vorgeschrieben, ist sie auch dann zu 
machen, wenn die Straftat zugleich ein anderes Strafgesetz verletzt und die Strafe diesem ent-
nommen werden muss oder entnommen worden ist. 
 

9 
Form der Mitteilungen 

 
(1) Soweit dies möglich und nichts anderes vorgeschrieben ist, werden Mitteilungen durch Über-
sendung einer Mehrfertigung des mitzuteilenden Schriftstücks bewirkt. Im Übrigen wird die Form 
der Mitteilungen von der übermittelnden Stelle nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. 
 
(2) Ein automatisiertes Verfahren zur Durchführung von Mitteilungen kann eingerichtet werden, 
wenn diese Form der Datenübermittlung - unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen 
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der Betroffenen und der Aufgaben der beteiligten Stellen - wegen der Vielzahl der Übermittlungen 
oder aus anderen Gründen angemessen ist. Der automatisierte Abruf durch die empfangenden 
Stellen ist unzulässig. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die für die übermittelnde Stelle 
gelten, sind zu beachten. 
 
(3) Mehrfertigungen sind nur zu beglaubigen, wenn dies besonders bestimmt ist. 
 
(4) Soweit es nicht der Übersendung einer Mehrfertigung bedarf, sollen Vordrucke oder Muster 
verwendet werden. 
 
(5) Auf der Mitteilung wird vermerkt: 
 

„(Absendende Stelle) ......................., den ...........20.. 
 
 

An 
..................                 - vertraulich zu behandeln - 

 
............... 

 
Zum dortigen Aktenzeichen (falls bekannt):......................  

 
 

Mitteilung nach Nr. ... 
der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen. 

 
Die Mitteilung darf nur im Rahmen der §§ 19 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 2 EGGVG verwertet 
werden, es sei denn, dass eine zweckändernde Nutzung ausdrücklich gesetzlich vorgese-
hen ist. Der Zweck ergibt sich aus der angegebenen Bestimmung der MiStra. Sind die 
übermittelten Daten im Sinne von § 19 Abs. 2 Satz 1 EGGVG nicht erforderlich, ist nach § 
19 Abs. 2 Satz 2 EGGVG zu verfahren.“ 

 
Die §§ 18, 19 EGGVG sowie die einschlägige Bestimmung des zweiten Teils dieser Verwaltungs-
vorschrift sind der Mitteilung im Wortlaut beizufügen, wenn die Kenntnis der empfangenden Stelle 
nicht vorausgesetzt werden kann. 
 
(6) Die Mitteilung wird - sofern kein automatisiertes Verfahren Anwendung findet - verschlossen 
übersandt. 
 

10 
Mitteilungsweg 

 
(1) Die Mitteilungen werden vorbehaltlich besonderer Vorschriften der empfangenden Stelle unmit-
telbar übersandt. Berichtspflichten bleiben unberührt. 
 
(2) Soweit dies nach der Art der zu übermittelnden Daten und der Organisation der empfangenden 
Stelle veranlasst oder im Folgenden ausdrücklich angeordnet ist, trifft die übermittelnde Stelle an-
gemessene Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass Mitteilungen unmittelbar die bei der empfan-
genden Stelle funktionell zuständigen Bediensteten erreichen. 
 

Zweiter Teil 
Die einzelnen Mitteilungspflichten 

 
1. Abschnitt 

Allgemeine Mitteilungspflichten 
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11 
Mitteilungen an die Polizei 

§ 482 StPO 
 
(1) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst war, ihr Akten-
zeichen mit. 
 
(2) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst war, den Aus-
gang des Verfahrens mit. 
 
(3) Die Mitteilung nach Absatz 2 erfolgt 
 

1. in den Fällen des § 20 Abs. 1 Satz 1 BZRG durch Übersendung einer Mehrfertigung der 
Mitteilung an das Bundeszentralregister, 

 
2. im Übrigen grundsätzlich nur durch Übermittlung der Entscheidungsformel (Tenor), der 

entscheidenden Stelle sowie des Datums und der Art der Entscheidung (Urteil, Beschluss, 
Entschließung der Staatsanwaltschaft). 

 
Eine Mehrfertigung des Urteils (ggf. auch der nach § 267 Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 Satz 1 StPO in Be-
zug genommenen Abbildungen und Schriftstücke) oder einer mit Gründen versehenen Einstel-
lungsentscheidung kann auf Ersuchen der befassten Polizeibehörde übersandt werden. 
 
(4) Die Mitteilung des Verfahrensausgangs von Amts wegen unterbleibt in Verfahren gegen Unbe-
kannt sowie bei Verkehrsstrafsachen, soweit sie nicht unter die §§ 142, 315 bis 315c StGB fallen. 
Die Befugnis zur Erteilung von Auskünften oder der Gewährung von Akteneinsicht auf Ersuchen 
bleibt hiervon unberührt. 
 

12 
Mitteilungen zum Wählerverzeichnis 

§ 13 Absatz 1 Nummer 5 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen deutsche Staatsangehörige sowie gegen Staatsangehörige der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Unionsbürger), die in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, ist der zuständigen 
Verwaltungsbehörde die Tatsache der rechtskräftigen Verurteilung (ohne Angabe der rechtlichen 
Bezeichnung der Tat und ohne Angabe der angewendeten Strafvorschriften) mitzuteilen, wenn 
 

1. wegen eines Verbrechens auf eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr erkannt 
worden ist, 

 
2. die Fähigkeit aberkannt worden ist, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte aus öffent-

lichen Wahlen zu erlangen, oder 
 

3. das Recht aberkannt worden ist, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stim-
men. 

 
In den Fällen der Ziffern 2 und 3 ist auch die Zeit mitzuteilen, für die die Aberkennung wirksam ist. 
 
(2) Die Mitteilungen sind der Verwaltungsbehörde zu machen, in deren Bezirk die Verurteilte oder 
der Verurteilte die Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung innehat. Haben Verur-
teilte keine Wohnung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder lässt sich eine solche Woh-
nung nicht feststellen, so sind die Mitteilungen an die Verwaltungsbehörde zu machen, in deren 
Bezirk die Verurteilte oder der Verurteilte die letzte Wohnung, bei mehreren Wohnungen die letzte 
Hauptwohnung gehabt hat. 
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(3) In den Fällen des Absatz 1 sind auch der Tag des Ablaufs des Verlustes der Amtsfähigkeit, der 
Wählbarkeit und des Wahl- und Stimmrechts sowie die Wiederverleihung dieser Fähigkeiten und 
Rechte mitzuteilen. Die Mitteilung ist an den Empfänger der Erstmitteilung und in den Fällen, in de-
nen eine neue Wohnung aktenkundig ist, an die nunmehr zuständige Verwaltungsbehörde zu rich-
ten. 
 

13 
Bewährungs- und Führungsaufsichtsfälle 

§ 477 Absatz 2 Nummer 3 StPO 
 
(1) Ist durch eine Entscheidung des Gerichts oder durch eine Gnadenentscheidung 

1. die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder des Restes einer Freiheitsstrafe, 
2. die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung einer Unterbringung, 
3. ein Berufsverbot, 
4. die Vollstreckung einer Jugendstrafe oder des Restes einer Jugendstrafe, 
5. die Vollstreckung eines Strafarrestes oder des Restes eines Strafarrestes zur Bewährung 

ausgesetzt oder 
6. die Strafe oder der Strafarrest nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen 

worden, ist dem Gericht oder der Gnadenbehörde Mitteilung zu machen, sobald Umstände be-
kannt werden, die zu einem Widerruf der Aussetzung oder des Straferlasses oder des Erlasses 
des Strafarrestes führen können. 
 
(2) Ist durch die Entscheidung eines Gerichts oder kraft Gesetzes Führungsaufsicht eingetreten, so 
ist dem Gericht sowie der Führungsaufsichtsstelle Mitteilung zu machen, sobald Umstände be-
kannt werden, die zu nachträglichen Entscheidungen führen können. 
 
(2a) Ist eine unter Bewährung stehende Verurteilte bzw. ein unter Bewährung stehender Verurteil-
ter in anderer Sache in Strafhaft genommen worden, so ist der die Bewährungsstrafe vollstrecken-
den Staatsanwaltschaft zur Weiterleitung an das bis zu diesem Zeitpunkt die Bewährungsaufsicht 
führende Gericht Mitteilung zu machen. Gleiches gilt in den Fällen, in denen Maßregeln der Besse-
rung und Sicherung vollstreckt werden. 
 
(3) Ist die Verurteilung zu einer Geldstrafe vorbehalten oder die Entscheidung über die Verhän-
gung einer Jugendstrafe ausgesetzt worden, ist dem Gericht Mitteilung zu machen, sobald Um-
stände bekannt werden, die zur Verurteilung zu der vorbehaltenen Strafe oder zur Verhängung ei-
ner Jugendstrafe führen können. 
 
(4) Ist Bewährungs- oder Führungsaufsicht angeordnet, ist die Mitteilung in zwei Stücken zu ma-
chen. 
 

14 
Ermittlungen über einen Todesfall  

§ 13 Absatz 1 Nummer 1 EGGVG 
 

(1) Werden in einem Strafverfahren amtliche Ermittlungen über den Tod einer Person durchge-
führt, ist dem Standesamt (§ 28 i.V.m. § 30 Abs. 3 PStG), in dessen Bezirk die Person gestorben 
ist, Mitteilung zu machen, wenn das Gericht oder die Staatsanwaltschaft hierfür zuständig ist. 

                                            
 Amtl. Anm.: 
 BW Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung) 
 BY Polizei (Artikel 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 8. Juli 2008; 

GVBl. S. 344) 
 BE Polizeibehörde (§ 1 Abs. 4 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land 

Berlin vom 26. März 2013 (GVBl. S. 107) 
 BB Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 1 Abs. 4 des Brandenburgischen Gesetzes zur Ausfüh-

rung des Personenstandsgesetzes vom 9. Oktober 2003; GVBl. I/03, S. 270, geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. April 2009; GVBl. I/09, S. 66) 
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(2) In der Mitteilung sollen nach Möglichkeit angegeben werden 
 

1. die Vornamen und der Familienname der verstorbenen Person, ihr Geschlecht und Woh-
nort sowie Ort und Tag der Geburt, 

 
2. die Vornamen und der Familienname des Ehegatten bzw. der Ehegattin oder des eingetra-

genen Lebenspartners bzw. der eingetragenen Lebenspartnerin oder die Tatsache, dass 
die verstorbene Person nicht verheiratet oder verpartnert war, 

 
3. Ort, Tag und Stunde des Todes. 

 
(3) Ist der Sterbeort nicht festzustellen, ist die Mitteilung an das Standesamt zu richten, in dessen 
Bezirk die Leiche gefunden worden ist. 
 

2. Abschnitt 
Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht oder  

berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen 
 

15 
Strafsachen gegen Personen in einem Beamten- oder Richterverhältnis 

§ 115 BBG, § 49 BeamtStG, §§ 46, 71 DRiG 
 
(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem Beamten- oder Richterverhältnis stehen, sind mit-
zuteilen 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie gegebenenfalls 

mit dem Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist. 
 
(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwaltschaft das öf-
fentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt unberührt. In Verfahren 

                                            
 HB Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 4 Abs. 3 Bremisches Ausführungsgesetz zum Personen-

standsgesetz (BremAGPStG) vom 16. Dezember 2008; Brem.GBl. S. 418) 
 HH Gerichte, Staatsanwaltschaften, Behörde für Inneres und Sport (Ziffer IV der Anordnung zur Durchfüh-

rung des Personenstandsgesetzes vom 3. November 2009; Amtl. Anz. S. 2093) 
 HE Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung) 
 MV Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 1 Abs. 4 des Landespersonenstandsausführungsgeset-

zes Mecklenburg-Vorpommern (LPStAG M-V) vom 1. Dezember 2008; GVOBl. M-V S. 461) 
 NI Staatsanwaltschaft (Nummer 1 des Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 12. Dezember 2019; Nds. MBl. 

2020, 24) 
 NW Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 3 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Perso-

nenstandsgesetzes (PStVO NRW) vom 16. Dezember 2008; GV. NRW. 2008 S. 859) 
 RP Polizeibehörde, die die amtlichen Ermittlungen führt (§ 3 Abs. 2 der Landesverordnung zur Durchfüh-

rung des Personenstandsgesetzes vom 10. Dezember 2008; GVBl. S. 321) 
 SL Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 6 Abs. 2 der Saarländischen Verordnung zur Ausführung 

des Personenstandsgesetzes vom 4. Dezember 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 
2012 (Amtsbl. I S. 127) 

 SN Polizei (§ 4 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Sächs-
AGPStG) vom 11. Dezember 2008; SächsGVBl. 2008, Bl.-Nr. 20, S. 938) 

 ST Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 3 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Personen-
standsgesetzes im Land Sachsen-Anhalt (PStG-AG LSA) vom 5. Dezember 2008; GVBl. LSA S. 406) 

 SH Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung) 
 TH Polizei (§ 3 Abs. 3 des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Personenstandsgesetz vom 18. Septem-

ber 2008; GVBl. S. 313) 

 



Justizministerialblatt NRW 2022 Nr. 13 
 

303 
 

wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen nach Absatz 1 Ziffer 2 bis 4 nur zu ma-
chen, wenn 

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im Straßenverkehr 
oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder 

 
2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten auf Grund der Umstände des Einzelfalls erfor-

derlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
 

(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach den Absätzen 1 oder 2 zu 
übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 genannten Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse 
sind. Übermittelt werden sollen insbesondere Einstellungsentscheidungen gemäß § 170 Abs. 2 
StPO, die Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ord-
nen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten betreffen, die 
dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen. 
 
(5) Die Mitteilungen sind an die zuständigen Dienstvorgesetzten oder deren Vertretung im Amt zu 
richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 
(6) Bei Personen im Beamten- oder Richterverhältnis im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums der Verteidigung sind die Mitteilungen zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle 
zu richten an das: 
 

Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
Referat V 2.Z 

Niederberg-Kaserne Alte Heerstraße 81 
53757 Sankt Augustin 

 
Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Dabei sind nur die Perso-
nendaten der Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen und Richter, die zur Ermittlung der zu-
ständigen Stelle erforderlich sind (Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Amtsbezeich-
nung, Dienststelle sowie Standort), dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr mitzuteilen. Die übrigen Daten sind zur Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu 
übermitteln. Ist das Beamten- bzw. Richterverhältnis zwischenzeitlich beendet, soll neben den be-
kannten, zuletzt gültigen Personendaten auch die bekannte Anschrift der entlassenen Beamtinnen 
oder Beamten bzw. Richterinnen oder Richter mitgeteilt werden. 
 

16 
Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitnehmer- oder sonstigen Beschäftigungsver-

hältnis im öffentlichen Dienst 
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitnehmer- oder Ausbil-
dungsverhältnis zum Bund, einem Land, einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer an-
deren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts stehen, sind, soweit es um den 
Vorwurf eines Verbrechens geht, mitzuteilen 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
3. die Urteile, 
4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen war. 

 
(2) Entsprechend ist in Strafsachen wegen eines Vergehens zu verfahren, wenn der Tatvorwurf auf 
eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung des Dienstes bzw. des Berufs 
zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit 
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oder Befähigung zur Ausübung der dienstlichen bzw. beruflichen Tätigkeit im Allgemeinen oder 
auch nur in bestimmten Umfeldern oder Einsatzorten hervorzurufen. 
 
(3) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalls sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(4) In Strafsachen gegen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis 
stehen, das nicht unter Nummer 15 fällt, ist diese Bestimmung dann anzuwenden, wenn für das 
Rechtsverhältnis im Gesetz auf die Regelungen des Beamtenrechts verwiesen wird. Ist dies nicht 
der Fall, ist nach den Absätzen 1 bis 3 zu verfahren. 
 
(5) Die Mitteilungen sind an die Leitung der Behörde oder Beschäftigungsstelle oder die Vertretung 
im Amt zu richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 
(6) Bei Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitnehmer- oder Ausbildungsverhältnis zu einer 
Dienststelle im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung stehen, sind die Mittei-
lungen zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle zu richten an das: 
 

Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
Referat V 2.Z 

Niederberg-Kaserne Alte Heerstraße 81 
53757 Sankt Augustin 

 
Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Dabei sind nur die Perso-
nendaten der Beschäftigten, die zur Ermittlung der zuständigen Stelle erforderlich sind (Name, Ge-
burtsname, Vorname, Geburtsdatum, Amtsbezeichnung, Dienststelle sowie Standort), dem Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr mitzuteilen. Die übrigen Daten sind zur 
Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. Ist das Arbeitnehmer- oder Aus-
bildungsverhältnis zwischenzeitlich beendet, soll neben den bekannten, zuletzt gültigen Personen-
daten auch die bekannte Anschrift der ausgeschiedenen Arbeitnehmerin oder des ausgeschiede-
nen Arbeitnehmers oder des oder der ausgeschiedenen Auszubildenden mitgeteilt werden. 
 

17 
Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter 

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter aller Zweige der Gerichtsbarkeit 
sind rechtskräftige Entscheidungen mitzuteilen, die den Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu 
bekleiden, zur Folge haben oder in denen wegen einer vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten festgesetzt worden ist. 
 
(2) Darüber hinaus sind in Strafsachen wegen einer Tat, die den Verlust der Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, mitzuteilen: 
 

1. bei Schöffinnen und Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sowie ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richtern in Handels- und Landwirtschaftssachen die Einleitung des 
Ermittlungsverfahrens und der Ausgang des Verfahrens, 

 
2. bei den übrigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern die Erhebung der öffentlichen 

Klage und der Ausgang des Verfahrens. 
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(3) Bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern der Finanzgerichtsbarkeit sind ferner alle rechts-
kräftigen Verurteilungen wegen einer Steuer- oder Monopolstraftat mitzuteilen. 
 
(4) Die Mitteilungen sind an die Präsidentin oder den Präsidenten oder an die Direktorin oder den 
Direktor des Gerichts, bei dem die ehrenamtliche Richterin oder der ehrenamtliche Richter tätig ist 
oder tätig werden soll, zu richten. Bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern an einem Arbeits-
gericht oder Landesarbeitsgericht sind die Mitteilungen an die oberste Arbeitsbehörde des Lan-
des*, bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern am Bundesarbeitsgericht an das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales zu richten. Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeich-
nen. 
 

18 
Strafsachen gegen Versorgungsberechtigte, Alters- und Hinterbliebenengeldberechtigte 

§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 6, Absatz 2 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen Personen, denen aufgrund früherer Dienstverhältnisse als Richterinnen 
oder Richter, Beamtinnen oder Beamte, Soldatinnen oder Soldaten Ansprüche auf Versorgungsbe-
züge oder Altersgeld zustehen oder Versorgungsleistungen gewährt werden, sind mitzuteilen 
 

1. der für die Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständigen Behörde das rechtskräftige 
Urteil, wenn 

a) wegen einer vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangenen vorsätz-
lichen Tat 
 

aa) eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängt, 
bb) eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten - bei Soldatinnen und 
Soldaten eine Freiheitsstrafe in beliebiger Höhe - nach den Vorschriften über 
Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats, Lan-
desverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit oder - soweit sich die Tat auf eine 
Diensthandlung im Hauptamt bezieht - Bestechlichkeit verhängt, 
cc) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt oder 
dd) nur bei Soldatinnen und Soldaten - eine Maßregel der Besserung und Siche-
rung nach den §§ 64, 66 StGB angeordnet  

              worden ist oder 
 

b) wegen einer nach Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangenen vor-
sätzlichen Tat 
 

aa) eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 
bb) eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten nach den Vorschriften 
über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats 
oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 

            verhängt worden ist, 
 

2. der nach den §§ 17, 84 BDG oder den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften oder 
der nach der WDO zuständigen Einleitungsbehörde, wenn die Tat vor Beendigung des 
Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde oder wenn bei einer nach diesem Zeit-
punkt begangenen Tat die besonderen Voraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1 Nummer 2 
Buchstabe b BDG in Verbindung mit § 77 Abs. 2 BBG oder gemäß den entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschriften in Verbindung mit § 47 Abs. 2 BeamtStG oder gemäß § 1 
Abs. 2 Satz 2 WDO in Verbindung mit § 23 Abs. 2 SG vorliegen: 

a) die Erhebung der öffentlichen Klage, 
b) die Urteile, 

                                            
* Anmerkung: In Baden-Württemberg, der Freien und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Mitteilungen an die oberste Justizbe-
hörde zu richten. 
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c) der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Buchstabe a oder b 
zu machen war. 

Nummer 15 Abs. 2 gilt in diesen Fällen entsprechend. 
 
(2) In Strafsachen gegen Personen, denen aufgrund einer früheren Tätigkeit in einem privatrechtli-
chen Arbeitnehmerverhältnis im öffentlichen Dienst oder als Hinterbliebene einer solchen Person 
gegen eine Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes Ansprüche auf Betriebsrenten 
aufgrund einer Pflichtversicherung oder auf Besitzstandsrenten oder Ansprüche und Anwartschaf-
ten auf Versorgungsleistungen zustehen, sind der für die Festsetzung der Leistungen zuständigen 
Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, wenn: 
 

1. wegen einer vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 
 

2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der äu-
ßeren Sicherheit strafbar ist, eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 

      verhängt worden ist. 
 
(3) In Strafsachen gegen sonstige Personen, denen gegen eine öffentliche Kasse Ansprüche auf 
Leistungen mit Versorgungscharakter zustehen oder denen solche Leistungen gewährt werden, 
sind der für die Festsetzung der Leistungen zuständigen Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, in 
denen wegen einer vorsätzlichen Tat, die 
 

1. vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde, eine Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr verhängt oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
aberkannt worden ist, 
 

2. nach Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde, eine Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren verhängt worden ist oder 

3. die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, 
eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verhängt worden ist. 

 
(4) In Strafsachen gegen Hinterbliebene von Personen im Sinne der Absätze 1 und 3, die An-
spruch auf Versorgungsbezüge oder Hinterbliebenengeld haben oder Versorgungsleistungen er-
halten, sind der für die Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständigen Stelle rechtskräftige Ur-
teile mitzuteilen, wenn: 
 

1. wegen eines Verbrechens eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 
2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, 

Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der äu-
ßeren Sicherheit strafbar ist, eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 

      verhängt worden ist. 
 

19 
Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten 

§ 89 Absatz 1 und 3 SG, § 115 BBG 
 
(1) In Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
 

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
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4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf. mit dem Hin-
weis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist. 

 
Endet das Wehrdienstverhältnis nach der Übermittlung einer Mitteilung, so ist der Empfänger vom 
Ausgang des Verfahrens nach § 20 Abs. 1 EGGVG zu unterrichten, soweit er hierauf nicht verzich-
tet hat. 
 
(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwaltschaft das öf-
fentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt unberührt. In Verfahren 
wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen nach Absatz 1 Ziffern 2 bis 4 nur zu ma-
chen, wenn 
 

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im Straßenverkehr 
oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder 

 
2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des Einzelfalles erfor-

derlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
 
(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1 oder 2 zu über-
mitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
Übermittelt werden sollen insbesondere Einstellungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die 
Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richte-
rinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten betreffen, die 
dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen. 
 
(5) Mitteilungen sind zu richten 
 

1. bei Erlass und Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls schriftlich an die nächsten 
Disziplinarvorgesetzten oder deren Vertretung im Amt, 

 
2. in allen übrigen Fällen zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle an das Kom-

mando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (Kurt-Schumacher-Damm 41, 13405 Berlin). 
 
Die Mitteilungen sind als "Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Im Falle der Ziffer 2 sind 
nur die Personendaten der Soldatinnen oder Soldaten, die zur Ermittlung der zuständigen Stelle 
erforderlich sind (Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Dienstgrad, Truppenteil oder 
Dienststelle sowie Standort), dem Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr mitzuteilen. 
Die übrigen Daten sind zur Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. Ist 
das Wehrdienstverhältnis zwischenzeitlich beendet, soll neben den bekannten, zuletzt gültigen 
Personendaten auch die bekannte Anschrift der entlassenen Soldatinnen oder Soldaten mitgeteilt 
werden. 
 

20 
Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand, frühere Berufssoldatinnen und 

Berufssoldaten und frühere Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 
§ 89 Absatz 2 SG 

 
(1) In Strafsachen gegen Berufsoffiziere und -unteroffiziere im Ruhestand, frühere Berufsoffiziere 
und -unteroffiziere und frühere Offiziere und Unteroffiziere auf Zeit sind mitzuteilen 
 

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,  
 

2. die Urteile, 
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3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen 
war, wenn der Tatvorwurf 

 
a) die §§ 80 bis 100a, 105, 106, 129, 129a StGB oder § 20 VereinsG betrifft und die Tat 

eine Betätigung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes zum Ziel hatte oder 

 
b) auf unwürdiges Verhalten im Sinne des § 23 Abs. 2 Nummer 2 SG schließen lässt 

 
und nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem Ausschluss der 
Übermittlung überwiegen. In Privatklageverfahren und in Verfahren wegen fahrlässig begangener 
Straftaten sind Mitteilungen nach dieser Bestimmung nicht zu machen. 
 
(2) Die Mitteilungen sind zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle an das Kom-
mando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (Kurt-Schumacher-Damm 41, 13405 Berlin) zu rich-
ten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Es sind nur die Personendaten der Be-
schuldigten mitzuteilen, die für die Ermittlung der zuständigen Stelle erforderlich sind. Hierzu sollen 
Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, der frühere Dienstgrad und die Anschrift der Be-
schuldigten angegeben werden. Die übrigen Daten sind dem Kommando Territoriale Aufgaben der 
Bundeswehr in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 

 
21 

Strafsachen gegen Zivildienstleistende 
§ 45a ZDG, § 115 BBG 

 
(1) In Strafsachen gegen Zivildienstleistende sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
 

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
 

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf. mit dem 
Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist. 

 
Endet das Zivildienstverhältnis nach Übermittlung einer Mitteilung, ist der Empfänger über den 
Ausgang des Verfahrens nach § 20 Abs. 1 EGGVG zu unterrichten, soweit er hierauf nicht verzich-
tet hat. 
 
(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwaltschaft das öf-
fentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt unberührt. In Verfahren 
wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen nach Absatz 1 Ziffern 2 bis 4 nur zu ma-
chen, wenn 
 

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im Straßenverkehr 
oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder 

 
2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des Einzelfalles erfor-

derlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
 
(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1 oder 2 zu über-
mitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
Übermittelt werden sollen insbesondere Einstellungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die 
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Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richte-
rinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten betreffen, die 
dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen. 
 
(5) Die Mitteilungen sind an das 
 

Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben 

50964 Köln 
Telefon: 0221 3673-0 

 
zu richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 

22 
Strafsachen gegen Geistliche und Beamtinnen und Beamte öffentlich-rechtlicher Religions-

gesellschaften 
§ 12 Absatz 2, § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4 und 6, Absatz 2 EGGVG 

 
(1) Mitteilungen an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften sind nur zulässig, so-
fern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen 
sind. 
 
(2) In Strafsachen gegen Geistliche einer Kirche oder gegen Personen, die ein entsprechendes 
Amt bei einer anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft bekleiden, sowie gegen Beam-
tinnen und Beamte einer Kirche oder einer Religionsgesellschaft sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. die Urteile, 
 

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen 
war. 

 
(3) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche oder 
ehrenamtliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsan-
wältinnen oder Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod 
eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(4) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach den Absätzen 2 und 3 zu 
übermitteln sind, sollen nur übermittelt werden, wenn die Kenntnis der Daten aufgrund der Um-
stände des Einzelfalles erforderlich ist, um zu prüfen, ob disziplinarrechtliche Maßnahmen zu er-
greifen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
Übermittelt werden sollen insbesondere Einstellungsentscheidungen nach § 170 Abs. 2 StPO, 
wenn sie Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ord-
nen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(5) Für die in Absatz 2 genannten Personen gelten, wenn sie sich im Ruhestand befinden, die Ab-
sätze 2 bis 4 entsprechend. 
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(6) Die Mitteilungen sind an die jeweils zuständige Oberbehörde der öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft zu richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 

23 
Strafsachen gegen Notarinnen, Notare und Angehörige der 

rechtsberatenden Berufe 
§ 13 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 EGGVG,  

§ 64a Absatz 2 BNotO, § 36 Absatz 2 BRAO auch in Verbindung mit § 59m Absatz 2,  
§ 207 Absatz 2 Satz 1, § 209 Absatz 1 Satz 3 BRAO, § 4 Absatz 1, § 34a EuRAG, § 34 Absatz 2 

auch in Verbindung mit § 52m Absatz 2 PAO, § 19 Absatz 4, § 21 Absatz 2 Satz 1 EuPAG,  
§ 18 Absatz 1 Satz 3 und 4 RDG 

 
(1) In Strafsachen gegen 
 

- Notarinnen, Notare, Notarassessorinnen und Notarassessoren, 
 

- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, einschließlich der niedergelassenen europäi-
schen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Sinne von § 2 EuRAG, der dienstleis-
tenden europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Sinne von § 25 Eu-
RAG und der niedergelassenen ausländischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
im Sinne von § 206 BRAO, 

 
- Patentanwältinnen und Patentanwälte, einschließlich der niedergelassenen ausländi-

schen Patentanwältinnen und Patentanwälte im Sinne von § 20 EuPAG und der dienst-
leistenden europäischen Patentanwältinnen und Patentanwälte im Sinne von § 13 Eu-
PAG, 

 
- Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft oder Pa-

tentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung,  
 

- registrierte Rechtsdienstleisterinnen und Rechtsdienstleister, qualifizierte Personen im 
Sinne von § 12 Abs. 4 RDG, Rechtsbeistände sowie sonstige Rechtsdienstleisterinnen 
und Rechtsdienstleister, gegen die Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 oder §§ 13a, 15b 
RDG oder Mitteilungen nach § 18 Abs. 2 RDG in Verbindung mit § 8d Abs. 1 VwVfG in 
Betracht kommen, 

 
sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. Entscheidungen, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein solches aufge-
hoben worden ist, 

 
3. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

 
4. die Urteile, 

 
5. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 4 zu machen war. 

 
(1a) In Strafsachen gegen Notarinnen außer Dienst (a. D.) und Notare a. D. sind rechtskräftige 
Entscheidungen eines Gerichts mitzuteilen, wenn 
 

1. eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer vorsätzlichen Tat verhängt, 
 

2. eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer vorsätzlichen Tat nach 
den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen 
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Rechtsstaats, Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit oder, soweit sich die 
Tat auf eine Diensthandlung im Hauptamt bezieht, Bestechlichkeit verhängt oder 

 
3. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt 

 
worden ist. 
 
(2) In besonderen Fällen, namentlich in Verfahren, die die pflichtwidrige Verwendung von Mandan-
tengeldern, einen Parteiverrat, einen Betrug, eine Urkundenfälschung, die unterlassene Heraus-
gabe von Behördenakten oder einen sonstigen Vorwurf, der zu einem Berufs- oder Vertretungsver-
bot oder einer Amtsenthebung führen kann, zum Gegenstand haben, oder wenn im Verfahren 
Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB getroffen werden, sind auch die Einlei-
tung sowie der Ausgang des Ermittlungsverfahrens mitzuteilen. 
 
(3) In Privatklageverfahren und in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten unterbleibt 
die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere 
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder 
Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richte-
rinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei 
Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist. 
 
(4) Die Mitteilungen sind zu richten 
 

1. bei Notarinnen, Notaren, Notarassessorinnen, Notarassessoren, Notarinnen a. D. und No-
taren a. D.: 
an die Landesjustizverwaltung, die Präsidentin oder den Präsidenten des Oberlandesge-
richts, des Landgerichts und der Notarkammer; 

 
2. bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten beim Bundesgerichtshof: 

an das Bundesministerium der Justiz, die Generalbundesanwältin oder den beim Bundes-
gerichtshof und die Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof; 

 
3. bei den übrigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gemäß Abs. 1 sowie bei Rechts-

beiständen, die Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer sind:  
an die Generalstaatsanwaltschaft und die Rechtsanwaltskammer; 

 
4. bei nichtanwaltlichen und nichtpatentanwaltlichen Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-

rern einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung an die gemäß §§ 120, 119 
Abs. 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige Generalstaatsanwaltschaft und die gemäß 
§ 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 74, 113, 115c und 120 
BRAO); 

 
bei nichtanwaltlichen und nichtpatentanwaltlichen Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
rern einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung an die Generalstaatsan-
waltschaft München (§§ 86, 104, 105 PAO) und die Patentanwaltskammer (§§ 53, 58, 70, 
95, 97a PAO); 

 
5. bei Patentanwältinnen und Patentanwälten gemäß Absatz 1 - auch als Geschäftsführerin-

nen oder Geschäftsführer einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung - an 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes, die Gene-
ralstaatsanwaltschaft München und die Patentanwaltskammer (§§ 53, 58, 70, 86, 95, 97a, 
104, 105 PAO); 

 
bei Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit be-
schränkter Haftung zusätzlich an die gemäß §§ 120, 119 Abs. 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO 
zuständige Generalstaatsanwaltschaft und die gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zustän-
dige Rechtsanwaltskammer (§§ 74, 113, 115c, 120 BRAO); 
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6. bei den in Ziffern 3 und 5 genannten Angehörigen rechtsberatender Berufe, die Gesell-

schafterinnen oder Gesellschafter, Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, Prokuris-
tinnen oder Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte zum gesamten Geschäftsbetrieb 
einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung sind, zusätzlich an die für die 
Rechtsanwaltsgesellschaft zuständige Rechtsanwaltskammer, wenn die Mitteilung ein Be-
rufsverbot betrifft; ist der Mitteilungsempfänger mit den nach Ziffer 3 zu unterrichtenden 
Stellen identisch, ist eine zusätzliche Mitteilung nicht erforderlich; 

 
7. bei den in Ziffern 3 und 5 genannten Angehörigen rechtsberatender Berufe, die Gesell-

schafterinnen oder Gesellschafter, Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, Prokuris-
tinnen oder Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte zum gesamten Geschäftsbetrieb 
einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung sind, zusätzlich an die Präsiden-
tin oder den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes (§ 52g Abs. 1, § 52h 
Abs. 3 PAO) und die Patentanwaltskammer (§ 53 Abs. 1, § 97a PAO), wenn die Mitteilung 
ein Berufsverbot betrifft; sind die Mitteilungsempfänger mit den nach Ziffer 5 zu unterrich-
tenden Stellen identisch, ist eine zusätzliche Mitteilung nicht erforderlich; 

 
8. bei registrierten Rechtsdienstleisterinnen und Rechtsdienstleistern, qualifizierten Personen 

im Sinne von § 12 Abs. 4 RDG, Rechtsbeiständen sowie sonstigen Rechtsdienstleisterin-
nen und Rechtsdienstleistern: 
an die auf der Grundlage von § 19 RDG nach Landesrecht zuständige Stelle. 

 
Die Mitteilungen sind als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 

24 
Strafsachen gegen Angehörige bestimmter Berufe des Wirtschaftslebens und  

Sachverständige 
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7, Absatz 2 EGGVG,  

§ 36a Absatz 3 Nummer 2, § 65 Absatz 2, § 130 Absatz 1 WiPrO,  
§ 10 Absatz 2 StBerG, § 2 BewachV 

 
(1) In Strafsachen gegen 
 

- Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer,  
 

- vereidigte Buchprüferinnen und vereidigte Buchprüfer, 
 

- Steuerberaterinnen und Steuerberater, 
 

- Steuerbevollmächtigte,  
 

- Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, persönlich haftende Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter oder Partnerinnen und Partner einer  

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
 
Steuerberatungsgesellschaft oder  
 
Buchprüfungsgesellschaft,  
 

- Dispacheurinnen und Dispacheure,  
 

- Markscheiderinnen und Markscheider,  
 

- Öffentlich bestellte oder bauaufsichtlich anerkannte Vermessungsingenieurinnen und Ver-
messungsingenieure, 
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- bauaufsichtlich anerkannte Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure, 

 
- bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige, 

 
- Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter eines Börsenträgers, 

 
- Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsratsorgans eines Börsenträgers, 

 
- Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an einem Börsenträger oder Personen, die einen 

solchen Erwerb beabsichtigen, wenn es sich um eine juristische Person handelt, auch ge-
setzliche Vertreter, oder, wenn es sich um eine Personenhandelsgesellschaft handelt, auch 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, 

 
- Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer Börse, 

 
- Mitglieder eines Börsenrates, 

  
- Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und 

gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinha-
berinnen und Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Un-
ternehmens und Personen, die für ein solches Unternehmen an der Börse handeln (Bör-
senhändler), 

 
- öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte und vereidigte sowie 

allgemein beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher, ferner öffentlich bestellte und ver-
eidigte sowie ermächtigte Übersetzerinnen und Übersetzer, 

 
- Architektinnen und Architekten, Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, Landschaftsar-

chitektinnen und Landschaftsarchitekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, Ingenieurinnen 
und Ingenieure, soweit diese in einer von einer Berufskammer geführten Liste eingetragen 
sind, sowie 

 
- Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und 

gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinha-
berinnen und Geschäftsinhaber eines Bewachungsunternehmens, die mit der Leitung des 
Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen (Bewacherinnen und Be-
wacher, §§ 31, 34a GewO) und Personen, die für ein solches Unternehmen Bewachungs-
aufgaben durchführen (Wachpersonen), 

 
sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung 
des Berufs oder der aufgrund des Berufs ausgeübten besonderen Tätigkeit zu beachten sind, oder 
er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervor-
zurufen, mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein solches auf-
gehoben worden ist, 

 
3. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

 
4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen 

war. 
 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
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Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) In Strafsachen gegen amtlich anerkannte Sachverständige oder Prüferinnen und Prüfer für den 
Kraftfahrzeugverkehr gelten die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass sich die Mitteilungspflicht 
auch auf die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a StPO oder die Sicherstellung, 
Inverwahrnahme oder Beschlagnahme des Führerscheins gemäß § 94 StPO erstreckt. Gleiches 
gilt für Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure von amtlich anerkannten Überwachungsorganisatio-
nen, die mit der Durchführung von Untersuchungen betraut sind (Anl. VIII b zur StVZO). 
 
(4) Die Mitteilungen sind zu richten an 
 

1. die zuständige Landesbehörde in Fällen, in denen eine rechtskräftige Entscheidung ein Be-
rufsverbot anordnet oder den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur 
Folge hat, 

 
2. die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

besteht, 
 

3. die für die Bestellung zuständige Behörde oder Stelle (Kammer) in Strafsachen gegen öf-
fentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte und vereidigte sowie 
allgemein beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher, öffentlich bestellte und vereidigte 
sowie ermächtigte Übersetzerinnen und Übersetzer, 

 
4. die für die Aufsicht über Dispacheurinnen und Dispacheure, Markscheiderinnen und Mark-

scheider, Öffentlich bestellte oder bauaufsichtlich anerkannte Vermessungsingenieurinnen 
und Vermessungsingenieure, die für die amtliche Anerkennung der Sachverständigen und 
Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr sowie die für die Zustimmung zur Be-
trauung von Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren jeweils zuständige Stelle,  

 
5. die für die bauaufsichtliche Anerkennung von Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren so-

wie Prüfsachverständigen jeweils zuständige Stelle, 
 

6. die zuständige Börsenaufsichtsbehörde soweit Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter 
eines Börsenträgers, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Börsenträ-
gers, Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an einem Börsenträger oder Personen, die 
einen solchen Erwerb beabsichtigten, wenn es sich um eine juristische Person handelt, 
auch gesetzliche Vertreter, oder, wenn es sich um eine Personenhandelsgesellschaft han-
delt, auch Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führer einer Börse oder Mitglieder eines Börsenrates betroffen sind, 

 
7. die zuständige Börsenaufsicht sowie die Geschäftsführung der betroffenen Börse soweit 

Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und 
gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinha-
berinnen und Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Un-
ternehmens und Personen, die für ein solches Unternehmen an der Börse handeln (Bör-
senhändler), betroffen sind,  

 
8. die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt, die oder der für die Einleitung 

des berufsgerichtlichen Verfahrens zuständig ist (§§ 84, 130 Abs. 1 WiPrO, § 113 StBerG), 
in Strafsachen gegen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfe-
rinnen und vereidigte Buchprüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbe-
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vollmächtigte, gegen Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, per-
sönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder Partnerinnen und Partner ei-
ner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft oder Buchprüfungsge-
sellschaft, 

 
9. die Behörde, die die Berechtigung erteilt hat oder für die Untersagung der Berufs- oder Ge-

werbeausübung zuständig ist, in Strafsachen gegen Vorstandsmitglieder, Geschäftsführe-
rinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und gleichzeitig vertretungsberechtigte Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber eines 
Bewachungsunternehmens sowie die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweignieder-
lassung beauftragten Personen (Bewacherinnen und Bewacher, §§ 31, 34a GewO) und 
Personen, die für ein solches Unternehmen Bewachungsaufgaben durchführen (Wachper-
sonen), 

 
10. in Strafsachen gegen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer die Abschlussprüfer-

aufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Uhlandstraße 88 - 90, 
10717 Berlin. 

 
25 

Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen  
und Geschäftsleiter von Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten 

sowie gegen Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Instituten oder deren 
gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter oder in den Fällen des § 60a KWG auch deren per-
sönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie Mitglieder der Verwaltungs- 

oder Aufsichtsorgane 
§ 60a Absatz 1, Absatz 1a und 2 KWG, § 65 ZAG 

 
(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber oder Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter 
von Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten sowie gegen Inhaberinnen 
und Inhaber bedeutender Beteiligungen an solchen Instituten oder deren gesetzliche Vertreterin-
nen und Vertreter oder in den Fällen des § 60a Abs. 1 KWG auch deren persönlich haftende Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter sowie Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane we-
gen Verletzung ihrer Berufspflichten oder anderer Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der 
Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, sind 
der 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bankenaufsicht 

Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

 
mitzuteilen 
 

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, in Strafsachen, 
die eine Straftat nach § 54 KWG oder § 63 ZAG zum Gegenstand haben, bereits 
die Einleitung des Ermittlungsverfahrens, 

 
2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 

 
3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung, wenn eine Mit-

teilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen war.  
 
Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis 
auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.  
 
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 Satz 1 Ziffern 1 
und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden 
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Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht geboten sind. 
 
(3) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tatsachen be-
kannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbetrieb eines Instituts hindeuten, sind diese der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen, soweit nicht erkennbar ist, dass schutz-
würdige Interessen der oder des Betroffenen überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesi-
chert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
 

25a 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen  

und Geschäftsleiter oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich 
haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter von Wertpapierdienstleistungs- 

unternehmen und sonstige an Wertpapierdienstleistungsgeschäften beteiligte Personen 
§ 122 Absatz 1, 2, 4 und 5 WpHG 

 
(1) In Strafsachen wegen Straftaten nach § 119 WpHG teilt die Staatsanwaltschaft die Einleitung 
des Ermittlungsverfahrens, die Anklageschrift bzw. den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
die Einstellung des Ermittlungsverfahrens der 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Wertpapieraufsicht 

Marie-Curie-Straße 24-28 
60439 Frankfurt 

 
mit. Das Gericht teilt in diesen Verfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den 
Termin zur Hauptverhandlung und die Entscheidung, mit der das Verfahren abgeschlossen wird, 
mit. 
 
(2) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber oder Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter 
von Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter 
oder persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter wegen Straftaten zum Nachteil 
von Kundinnen und Kunden bei oder im Zusammenhang mit dem Betrieb des Wertpapierdienst-
leistungsunternehmens, ferner in Strafsachen, die Straftaten nach § 119 WpHG zum Gegenstand 
haben, sind im Fall der Erhebung der öffentlichen Klage der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht 
 

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
 

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
 

3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung 
 
zu übermitteln. Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung 
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 
 
(3) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Abs. 2 Nummer 1 und 2 be-
stimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden Stelle unver-
züglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht geboten sind. 
 
(4) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tatsachen be-
kannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbetrieb eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens 
hindeuten, sind diese der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen, soweit nicht 
erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der oder des Betroffenen überwiegen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
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25b 
Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, Mitglieder der Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgane von Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds sowie gegen 

Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Versicherungsunternehmen oder 
Pensionsfonds oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haf-

tende Gesellschafterinnen und Gesellschafter 
§ 334 Absatz 1, 2, 2a und 3 VAG 

 
(1) In Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Versicherungsunternehmen 
oder Pensionsfonds, Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Versicherungsunter-
nehmen oder Pensionsfonds sowie Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Versi-
cherungsunternehmen oder Pensionsfonds oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter 
oder persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter wegen Verletzung ihrer Berufs-
pflichten oder anderer Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes 
oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, ferner in Strafverfahren, die 
Straftaten nach § 331 VAG zum Gegenstand haben, sind - und zwar auch, wenn eine Landesbe-
hörde die Aufsicht ausübt - der 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Versicherungsaufsicht 

Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

 
mitzuteilen 
 

1. in Strafsachen, die eine Straftat nach § 331 Abs. 1 und 2 Nummer 1 VAG zum Gegenstand 
haben, die Einleitung des Ermittlungsverfahrens, 

 
2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,  

 
3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, wenn diesem nicht umgehend entsprochen wird, 

und 
 

4. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung. 
 
Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis 
auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.  
 
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Abs. 1 Satz 1 Ziffern 2 und 
3 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden Stelle un-
verzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht geboten sind. 
 
(3) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tatsachen be-
kannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbetrieb eines Versicherungsunternehmens oder eines 
Pensionsfonds einschließlich des Außendienstes hindeuten, sind diese der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen, soweit nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen 
der oder des Betroffenen überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermit-
telnden Erkenntnisse sind. Tatsachen, die auf die Unzuverlässigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds, 
einer Geschäftsleiterin oder eines Geschäftsleiters, einer Verantwortlichen Aktuarin oder eines 
Verantwortlichen Aktuars oder einer Inhaberin oder eines Inhabers einer bedeutenden Beteiligung 
schließen lassen, deuten in der Regel auf Missstände im Geschäftsbetrieb hin. 
 

25c 
Strafsachen gegen bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen 
und Geschäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Verwal-

tungsgesellschaften, extern verwalteten Investmentgesellschaften oder Verwahrstellen oder 
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deren jeweilige gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter 

§ 341 Absatz 1, 2 und 3 KAGB 
 

(1) In Strafsachen gegen bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und 
Geschäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Verwaltungsgesell-
schaften, extern verwalteten Investmentgesellschaften oder Verwahrstellen oder deren jeweilige 
gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter wegen Verletzung ihrer Berufspflichten oder anderer Straftaten bei oder im Zusammen-
hang mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unter-
nehmung sind der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Wertpapieraufsicht 

Marie-Curie-Straße 24 - 28 
60439 Frankfurt am Main 

mitzuteilen 
1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, in Strafsachen, die eine 

Straftat nach § 339 KAGB zum Gegenstand haben, bereits die Einleitung des Ermittlungs-
verfahrens, 

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, 
3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung, wenn eine Mitteilung nach 

den Ziffern 1 oder 2 zu machen war. 
Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis 
auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 
 
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 
und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden 
Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht geboten sind. 
 
(3) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tatsachen be-
kannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbetrieb einer Verwaltungsgesellschaft, extern verwalte-
ten Investmentgesellschaft oder Verwahrstelle hindeuten, sind diese der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht mitzuteilen, soweit nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der 
oder des Betroffenen überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermitteln-
den Erkenntnisse sind. 
 

26 
Strafsachen gegen Angehörige der Heil- und Gesundheitsfachberufe 

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4 und 5, Absatz 2 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen  
 

- Ärztinnen und Ärzte,  
 

- Zahnärztinnen und Zahnärzte,   
 

- Tierärztinnen und Tierärzte, 
 

- Apothekerinnen und Apotheker, 
 

- Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
 

- Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten, 
 

- Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten,  
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- Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker,  

 
- Hebammen und Entbindungspfleger  

 
- Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 

 
- Diätassistentinnen und Diätassistenten, 

 
- Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, 

 
- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkran-

kenpfleger,  
 

- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger,  
 

- Logopädinnen und Logopäden, 
 

- Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und medizinische 
Bademeister, 

 
- Orthoptistinnen und Orthoptisten, 

 
- Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, 

 
- Podologinnen und Podologen, 

 
- Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten,  

 
- Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, 

 
- Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten, 

 
- Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten, 

 
- Technische Assistentinnen und Assistenten in der Medizin (Medizinisch-technische 

Assistentinnen/Assistenten für Funktionsdiagnostik; Medizinisch-technische Labora-
toriumsassistentinnen/Laboratoriumsassistenten; Medizinisch - technische Radiolo-
gieassistentinnen/Radiologieassistenten; veterinärmedizinisch-technische Assisten-
tinnen/Assistenten), 

 
- Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten,  

 
- Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, 

 
- Angehörige der landesrechtlich geregelten Pflege- und Gesundheitsfachberufe 

(zum Beispiel Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer, Krankenpflegehelferin-
nen und Krankenpflegehelfer, Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter oder 
Gesundheits- und Pflegeassistentinnen und Gesundheits- und Pflegeassistenten), 

 
sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung 
des Berufes zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zu-
verlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
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2. die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein solches 
aufgehoben worden ist, 

 
3. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

 
4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen 

war. 
 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) Die Mitteilungen sind zu richten an 
 

1. die zuständige Behörde und 
 

2. die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
besteht. 

 
Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. 
 
 

27 
Strafsachen gegen an Schulen, Hochschulen, Kinderheimen, Kindertagesstätten und ver-

gleichbaren Einrichtungen tätige Personen 
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen 
 

1. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Honorarprofessorinnen und Honorarprofesso-
ren, außerplanmäßige Professorinnen und außerplanmäßige Professoren, Gastprofessorin-
nen und Gastprofessoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten, Gastdozentinnen und 
Gastdozenten, Lehrbeauftragte an Hochschulen und Berufsakademien,  

 
2. Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer und andere Personen, die an 

Schulen und sonstigen vergleichbaren Ausbildungsstätten tätig sind, 
 

3. Leiterinnen und Leiter, Erzieherinnen und Erzieher und andere Personen, die in Einrichtun-
gen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere Kinderheimen, Kindertages-
stätten, Kindergärten oder ähnlichen Einrichtungen tätig sind, 

 
gilt Nummer 16 Absatz 1 bis 3 entsprechend, wenn sie entweder an staatlich anerkannten Hoch-
schulen, an Berufsakademien oder an Schulen in freier Trägerschaft oder in einer privaten Einrich-
tung der in Ziffer 3 genannten Art oder - ohne in einem Arbeitnehmer- oder Beamtenverhältnis zu 
stehen - an staatlichen Hochschulen oder öffentlichen Schulen oder in einer der in Ziffer 3 genann-
ten öffentlichen Einrichtungen tätig sind. 
 
(2) Die Mitteilungen sind unter Nennung der Beschäftigungsstelle an die zuständige Aufsichtsbe-
hörde und gegebenenfalls an die zuständige Stelle, die die Berufsberechtigung erteilt hat oder für 
die Anerkennung der Berufsberechtigung zuständig ist, zu richten und als "Vertrauliche Personal-
sache" zu kennzeichnen. 
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28 

Strafsachen gegen Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in Alten- und Pfle-
geeinrichtungen, betreuten Wohnformen, ambulanten Pflegediensten und Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, die den Werkstätten angegliedert 
sind, sowie Tagesförderstätten, Leistungserbringern der Eingliederungshilfe sowie erlaub-

nispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen Betreiberinnen oder Betreiber, Vertretungsberechtigte juristischer Perso-
nen als Betreiber, Leiterinnen oder Leiter von sowie Pflegedienstleiterinnen oder Pflegedienstleiter 
und andere pflegerisch oder betreuerisch tätige Beschäftigte in 
 

- Einrichtungen im Sinne der landesrechtlichen Vorschriften zum Heimrecht, 
 

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, die den Werk-
stätten angegliedert sind, Einrichtungen anderer Leistungsanbieter im Sinne von § 60 SGB 
IX sowie Tagesförderstätten und vergleichbaren Angeboten der Behindertenhilfe, 

 
- ambulanten Pflegediensten nach SGB V und SGB XI und 

 
- Diensten der Eingliederungshilfe nach SGB IX Teil 2 und  

 
- erlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 

 
sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung 
der Tätigkeit zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zu-
verlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,  
 

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen 
war. 

 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) Die Mitteilungen sind unter Nennung der Beschäftigungsstelle an die für die jeweilige Einrich-
tung zuständige Aufsichtsbehörde und an die zuständige oberste Landesbehörde zu richten und 
als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. 
 
 

29 
Sonstige Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht oder be-

rufsrechtlichen Aufsicht unterliegen 
§ 17 Nummer 3 und 4 EGGVG, § 115 Absatz 4 BBG, § 49 Absatz 4 BeamtStG, §§ 46, 71 DRiG, 

§ 89 Absatz 1 SG, § 45a Absatz 1 ZDG, § 64a Absatz 2 BNotO, § 36 Absatz 2 auch in Verbindung 
mit § 59m Absatz 2, § 207 Absatz 2 Satz 1, § 209 Absatz 1 Satz 3, BRAO, § 4 Absatz 1, § 34a Eu-

RAG, § 34 Absatz 2 auch in Verbindung mit § 52m Absatz 2 PAO, § 19 Absatz 4, § 21 Absatz 2 



Justizministerialblatt NRW 2022 Nr. 13 
 

322 
 

Satz 1 EuPAG, § 154b Absatz 2, § 18 Absatz 1 Satz 3 und 4 RDG, § 122 Absatz 5 WpHG, §§ 36a 
Absatz 3 Nummer 2, 65 Absatz 2, 130 Absatz 1 WiPrO, § 10 Absatz 2 StBerG, § 2 BewachV, 

§ 60a Absatz 2 KWG, § 65 Satz 3 ZAG, § 341 Absatz 3 KAGB, § 334 VAG 
 

 
(1) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - be-
kannt werden, sind mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls 
für dienst-, disziplinar-, standes- oder berufsrechtliche Maßnahmen gegen eine der nachfolgend 
genannten Personen oder für aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen deren Geschäftsbetrieb erfor-
derlich ist:  
 

1.  Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter (Nummer 15) 
 

2. Versorgungsberechtigte, Alters- und Hinterbliebenengeldberechtigte (Nummer 
18) 

 
3.  Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr (Nummer 19) 

 
4.  Zivildienstleistende (Nummer 21) 

 
5.  Notarinnen und Notare sowie Angehörige der rechtsberatenden Berufe 

(Nummer 23) 
 

6.  Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen und 
vereidigte Buchprüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbevoll-
mächtigte, Bewacherinnen und Bewacher sowie Wachpersonen (Nummer 24) 

 
7.  Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Kredit-, 

Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten sowie gegen Inhaberin-
nen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Instituten oder deren gesetzliche 
Vertreterinnen und Vertreter oder in den Fällen des § 60a KWG auch deren per-
sönlich haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie Mitglieder der 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane (Nummer 25) 

 
8.  Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Wertpa-

pierdienstleistungsunternehmen, deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter 
sowie persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter und sonstige 
an Wertpapierdienstleistungsgeschäften beteiligte Personen (Nummer 25a) 

 
9.  Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, Mitglieder der Verwaltungs- oder Auf-

sichtsorgane von Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds sowie Inhabe-
rinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Versicherungsunternehmen 
oder Pensionsfonds, deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter sowie per-
sönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter (Nummer 25b) 

 
10.  bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Ge-

schäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Verwal-
tungsgesellschaften, extern verwalteten Investmentgesellschaften oder Verwahr-
stellen oder deren jeweilige gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persön-
lich haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter (Nummer 25c) 

 
11.  Angehörige der Heil- und Gesundheitsfachberufe (Nummer 26) 

 
12.  Personen, die an Schulen, Hochschulen, in Kinderheimen, Kindertagesstätten 

und vergleichbaren Einrichtungen tätig sind (Nummer 27) 
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13. Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in Alten- und Pflegeeinrich-
tungen, betreuten Wohnformen, ambulanten Pflegediensten und Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, die den Werkstätten 
angegliedert sind, sowie Tagesförderstätten, anderen Leistungsanbietern im 
Sinne von § 60 SGB IX, sonstigen Leistungserbringern der Eingliederungshilfe 
nach dem SGB IX Teil 2 sowie erlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung (Nummer 28). 

 
Erforderlich ist die Kenntnis der Daten auch, wenn diese Anlass zur Prüfung bietet, ob Maßnah-
men der genannten Art zu ergreifen sind. 
 
(2) Mitteilungen unterbleiben, soweit für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Übermittlung das öffentliche Interesse 
überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Die Mitteilungen sind an die Stellen zu richten, die in den in Abs. 1 genannten Bestimmungen 
aufgeführt sind, und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 

3. Abschnitt 
Sonstige Mitteilungen wegen der 

persönlichen Verhältnisse der Betroffenen 
 

30 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Titeln, Orden und Ehrenzeichen 

§ 4 Absatz 2 und 3 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
 
(1) Ergibt sich aus einem Strafurteil, dass die oder der Verurteilte Inhaberin oder Inhaber von Ti-
teln, Orden oder Ehrenzeichen ist, die nach dem 8. Mai 1945 verliehen worden sind, so sind 
rechtskräftige Verurteilungen mitzuteilen, in denen erkannt ist 
 

1. auf eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen eines Verbrechens, 
 

2. auf eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer vorsätzlichen Tat, 
die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates, Landesverrat oder Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, 

 
3. auf Aberkennung der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden. 

 
(2) Die Mitteilungen sind zu richten 
 

1. bei Titeln, Orden und Ehrenzeichen, die von einer Stelle innerhalb des Geltungsbereichs 
des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen verliehen worden sind, an die oder den 
Verleihungsberechtigten, 

 
2. bei Titeln, Orden und Ehrenzeichen, die von einem ausländischen Staatsoberhaupt, einer 

ausländischen Regierung oder einer anderen Stelle außerhalb des Geltungsbereichs des 
Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen verliehen worden sind, an das Bundesprä-
sidialamt. 

 
Die Mitteilung umfasst den Urteilstenor sowie den verliehenen Titel oder die verliehene Auszeich-
nung. 

 
31 

Mitteilungen an das Betreuungsgericht und an das Familiengericht 
§ 22a FamFG, § 70 Satz 1 JGG 
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(1) Werden in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tatsachen bekannt, 
die Maßnahmen des Betreuungs- oder des Familiengerichts erfordern können, so sind diesen die 
Tatsachen mitzuteilen, soweit nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung das Schutzbedürfnis von Minder-
jährigen oder Betreuten oder das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwiegen. 
 
(2) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 

32 
Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe in Strafsachen 

gegen Jugendliche und Heranwachsende 
§§ 38, 50, 70 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, §§ 72a, 107, 109 Absatz 1 JGG 

 
In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind der Jugendgerichtshilfe mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens zu den in § 70 Absatz 2 JGG genannten Zeitpunkten, 
 

2. vorläufige Anordnungen über die Erziehung, 
 

3. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls sowie die Unterbrin-
gung zur Beobachtung, 

 
4. der Verzicht auf die Erfüllung von Anforderungen an die Jugendgerichtshilfe (§ 38 Absatz 

7 Satz 1 und 2 JGG), 
 

5. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

6. Ort und Zeit der Hauptverhandlung, 
 

7. die Urteile, 
 

8. der Ausgang des Verfahrens, 
 

9. der Name und die Anschrift der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers, 
 

10. die nachträglichen Entscheidungen, die sich auf Weisungen oder Auflagen beziehen oder 
eine Aussetzung der Vollstreckung einer Jugendstrafe oder des Restes einer Jugend-
strafe zur Bewährung, eine Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe oder die Füh-
rungsaufsicht betreffen. 

 
33 

Mitteilungen an die Schule in Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende 
§ 70 Satz 1, § 109 Absatz 1 JGG 

 
(1) In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind Mitteilungen an die Schule nur in 
geeigneten Fällen zu machen. Es wird in der Regel genügen, die Schule von dem Ausgang des 
Verfahrens zu unterrichten. Die Einleitung des Verfahrens oder die Erhebung der öffentlichen 
Klage wird mitzuteilen sein, wenn aus Gründen der Schulordnung, insbesondere zur Wahrung ei-
nes geordneten Schulbetriebs oder zum Schutz anderer Schülerinnen oder Schüler, sofortige 
Maßnahmen geboten sein können. 
 
(2) Die Mitteilungen sind an die Leiterin oder den Leiter der Schule oder die Vertretung im Amt zu 
richten. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
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34 

Mitteilungen an andere Prozessbeteiligte in Strafsachen gegen Jugendliche 
§ 67 Absatz 5, §§ 67a, 43 Absatz 1 JGG, Artikel 104 Absatz 4 GG 

 
(1) Sind in Strafsachen gegen Jugendliche durch verfahrensrechtliche Bestimmungen Mitteilungen 
an die Beschuldigten vorgeschrieben, so sind diese auch zu richten an 
 

1. die Erziehungsberechtigten, 
 

2. die gesetzlichen Vertreterinnen und gesetzlichen Vertreter, 
 

3. die Verfahrenspflegerin oder den Verfahrenspfleger, 
 

4. andere für den Schutz der Interessen des Jugendlichen geeignete volljährige Personen, 
wenn ein Fall des § 67a Absatz 3 JGG vorliegt. 

 
(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen werden ferner benachrichtigt von 
 

1. der Einleitung des Verfahrens 
 

2. der Verhaftung, Verwahrung oder Unterbringung. 
 
Die Mitteilungen nach Satz 1 Ziffer 1 können bei Geringfügigkeit der Verfehlung unterbleiben. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an, so-
weit nicht in den Akten dokumentiert ist, dass sie bereits durch die Polizei erfolgt ist.  
 
 

35 
Mitteilungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, § 17 Nummer 5 EGGVG, § 5 KKG 
 
(1) Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich richtet – Tatsachen bekannt, 
deren Kenntnis aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Prüfung gewichtiger Anhaltspunkte für 
die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen erforderlich ist, sind diese unverzüglich 
der zuständigen öffentlichen Stelle mitzuteilen. Nummer 2 Absatz 1 bleibt unberührt. 
 
(2) Mitteilungen erhalten insbesondere 
 

1.  das Jugendamt und das Familiengericht, wenn wegen einer vollendeten oder ver-
suchten Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kinder und Jugendli-
chen (Dreizehnter Abschnitt des Besonderen Teils des StGB), nach den §§ 171, 
225, 232 bis 233a, 234 bis 236 StGB oder nach § 145a StGB, soweit Führungs-
aufsicht wegen einer in § 181b StGB genannten Tat angeordnet oder kraft Geset-
zes eingetreten ist, ein Verfahren eingeleitet wird oder wenn der Täter wegen ei-
ner solchen Straftat verurteilt wurde, 

 
2.  die zuständige Aufsichtsbehörde für betriebserlaubnispflichtige Kinder- oder Ju-

gendeinrichtungen nach § 45 SGB VIII, wenn Anlass zur Prüfung von Maßnah-
men zur Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des 
Wohls eines Kindes und Jugendlichen besteht, 

 
3.  das Jugendamt und die für die Gewerbeaufsicht zuständige Stelle, wenn eine 

Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen §§ 27, 28 JuSchG ausgespro-
chen worden ist, 
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4.  das Familiengericht, wenn Anlass zur Prüfung gerichtlicher Maßnahmen wegen 
Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB oder der Anordnung einer Vormund-
schaft (Pflegschaft) besteht, 

 
5.  die für die Gewerbeaufsicht zuständige Stelle, das Landesjugendamt sowie die 

sonst zuständigen Stellen, wenn der Schutz von Kindern und Jugendlichen die 
Unterrichtung dieser Stellen erfordert (vgl. §§ 28, 29, 32 BBiG, §§ 22, 22a, 23 
HwO, §§ 25, 27 JArbSchG), 

 
6.  das Jugendamt zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos in sonstigen Fällen, 

wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes und 
Jugendlichen bekannt werden. Gewichtige Anhaltspunkte liegen insbesondere in 
den in § 5 Absatz 2 KKG genannten Fällen vor. 

 
(3) In Strafsachen gegen einen Elternteil wegen einer an seinem minderjährigen Kind begangenen 
rechtswidrigen Tat ist die Erhebung der öffentlichen Klage oder die Einstellung des Verfahrens we-
gen Schuldunfähigkeit dem Familiengericht und dem Jugendamt mitzuteilen. 
 
(4) In Strafsachen, die eine Gefährdung von Kindern und Jugendlichen erkennen lassen, sowie in 
Jugendschutzsachen (§ 26 Abs. 1 Satz 1 GVG) werden dem Jugendamt Ort und Zeit der Haupt-
verhandlung mitgeteilt. 
 
(5) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
 

36 
Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber 

einer waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen Berechtigung 
sowie über sonstige nach dem WaffG oder SprengG berechtigte Personen 

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, 7 Buchstabe b, Absatz 2, § 17 Nummer 3 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen  
 

1. Inhaberinnen und Inhaber 
 

a) einer Erlaubnis, Bescheinigung oder Ausnahmebewilligung nach dem Waffengesetz, 
 

b) einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis nach § 7 oder § 27 SprengG oder eines Befähi-
gungsscheins nach § 20 SprengG, 

 
2. eine mit der Leitung eines Betriebes, einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen 

Zweigstelle zur Waffenherstellung oder zum Waffenhandel beauftragte Person oder 
 

3. eine mit der Leitung eines Betriebes, einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen 
Zweigstelle zum Umgang oder Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen beauftragte Per-
son 

 
sind Mitteilungen über Verfahren zu machen, die zum Gegenstand haben 
 

a) eine vorsätzliche Straftat, 
 

b) eine gemeingefährliche fahrlässige Straftat, 
 

c) eine im Zustand der Trunkenheit oder unter dem Einfluss anderer berauschender 
Mittel begangene Straftat, wenn die Täterin oder der Täter bereits mindestens 
einmal wegen einer solchen Tat verurteilt worden ist, 
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d) eine fahrlässige Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Muni-
tion oder Sprengstoff, 

 
e) eine Straftat nach dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegs-

waffen, dem Sprengstoffgesetz oder dem Bundesjagdgesetz. 
 
(2) In den Fällen des Absatz 1 sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen 
war, 

 
4. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu einer 

Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält. 
 
(3) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tatsachen be-
kannt, sind diese mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls 
für waffen- oder sprengstoffrechtliche Maßnahmen erforderlich ist. Dies gilt insbesondere in Straf-
sachen nach Absatz 1 gegen eine Person, die auf Grund eines Arbeitsverhältnisses eine Schuss-
waffe nach den Weisungen der Inhaberin oder des Inhabers eines Waffenscheins zu führen hat. 
Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung 
ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung der Berechtigung zuständige Behörde zu richten: 
 

1. im Falle des Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe a und Ziffer 2, soweit die Person, die die Erlaub-
nis innehat, ein Gewerbe oder eine wirtschaftliche Unternehmung nach § 21 WaffG be-
treibt: an die Behörde, in deren Bezirk sich die gewerbliche Hauptniederlassung befindet; 
fehlt eine gewerbliche Niederlassung, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach Ziffer 
5, 

 
2. im Falle einer Ausnahmebewilligung nach § 42 Abs. 2 WaffG: an die Behörde, in deren 

Bezirk die Veranstaltung stattfinden soll, 
 

3. im Falle einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 5 oder § 27 Abs. 1 WaffG: an die Behörde, in de-
ren Bezirk geschossen werden soll, 

 
4. im Falle einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG: an die sachlich und örtlich zustän-

dige Behörde, 
 

5. in den übrigen Fällen einer waffenrechtlichen Berechtigung: an die Behörde, in deren Be-
zirk die betroffene Person ihren gewöhnlichen, bei Fehlen eines solchen ihren jeweiligen 
Aufenthaltsort hat, 

 
6. im Falle des Absatz 1 Ziffer 3 oder einer Erlaubnis nach § 7 SprengG: an die Behörde, in 

deren Bezirk sich die Hauptniederlassung befindet; bezieht sich die Erlaubnis nur auf eine 
Zweigniederlassung, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem Ort dieser Niederlassung; 
fehlt eine Niederlassung, so richtet sich die Zuständigkeit nach § 36 Abs. 2 SprengG, 

 
7. im Falle eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG: an die sachlich und örtlich zu-

ständige Behörde, 
 

8. im Falle einer Erlaubnis nach § 27 SprengG: an die Behörde, in deren Bezirk die be-
troffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte. 
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36a 

Sonstige Mitteilungen aus waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen Gründen 
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b, Absatz 2, § 17 Nummer 3 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen wegen 
 

1. unbefugten Erwerbs von Schusswaffen oder Munition, unbefugten Führens von Schuss-
waffen oder unbefugter Ausübung der tatsächlichen Gewalt über Schusswaffen oder über 
in Abschnitt 1 der Anlage 2 zum WaffG (Waffenliste) bezeichnete Gegenstände, 

 
2. einer mit oder im Zusammenhang mit Schusswaffen, Munition oder in Abschnitt 1 der An-

lage 2 zum WaffG (Waffenliste) bezeichneten Gegenständen begangenen Straftat, 
 

3. unbefugten Umgangs oder Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen oder 
 

4. einer mit oder im Zusammenhang mit solchen Stoffen begangenen Straftat 
 
sind mitzuteilen 
 

a) die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

b) der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Buchstabe a zu machen war, 
 

c) die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu einer 
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält. 

 
(2) In den Fällen des Absatz 1 Ziffern 2 und 4 ordnen die Mitteilung Richterinnen 
oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(3) Die Mitteilungen sind an die zuständige Behörde zu richten, in deren Bereich die Betroffenen 
eine Wohnung haben. 
 

37 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und 

gegen Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben 
§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b, Absatz 2, § 17 Num-

mer 3 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen Personen, die 
einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben, sind Mitteilungen zu machen über 
Verfahren wegen 
 

1. eines Verbrechens, 
 

2. einer vorsätzlichen Straftat gegen das Leben, die Gesundheit oder die persönliche Frei-
heit, einer der in § 181b StGB genannten Straftaten, Land- oder Hausfriedensbruchs, Wi-
derstandes gegen die Staatsgewalt, einer gemeingefährlichen Straftat, einer Straftat ge-
gen das Eigentum oder das Vermögen oder einer Wilderei, 

 
3. einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder 

Sprengstoff, 
 

4. einer Straftat nach jagd-, tierschutz- oder naturschutzrechtlichen Vorschriften, dem Waf-
fengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder dem Sprengstoffgesetz. 

 
(2) Mitzuteilen sind 
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1. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

 
2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen war, 

 
3. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu einer 

Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält. 
 
(3) In sonstigen Strafsachen gegen eine der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist die rechtskräf-
tige Entscheidung mitzuteilen, wenn 
 

1. Führungsaufsicht angeordnet ist oder kraft Gesetzes eintritt, 
 

2. eine Entziehung des Jagdscheins, eine Sperrfrist zur Erteilung des Jagdscheins oder ein 
Verbot der Jagdausübung angeordnet worden ist. 

 
(4) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung des Jagdscheins zuständige Behörde zu richten. 
 
(5) Die Pflicht zur Mitteilung nach Nummer 36 bleibt unberührt. 
 

Nummer 37a 
 

Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Fischereischeinen 
und Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines 

Fischereischeins gestellt haben 
§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b, Absatz 2 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Fischereischeinen und gegen Personen, 
die einen Antrag auf Erteilung eines Fischereischeins gestellt haben, sind Mitteilungen zu machen 
über Verfahren wegen 
 

1. einer Straftat nach § 293 StGB, 
 

2. einer auf ein Gewässer bezogenen, fischereirechtsrelevanten Straftat nach § 242 StGB, 
 

3. einer Straftat nach tierschutzrechtlichen Vorschriften. 
 
(2) Mitzuteilen sind 
 

1. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen war, 
 

3. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu einer 
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält. 

 
(3) Die Mitteilungen sind an die für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sowie für die Erteilung 
des Fischereischeins nach den Fischereigesetzen der Länder zuständigen Behörden zu richten. 
 

38 
Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer luftrechtlichen Erlaubnis oder  
Genehmigung sowie über sonstige nach dem Luftverkehrsgesetz oder nach dem 

 Luftsicherheitsgesetz berechtigte Personen 
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, 7 Buchstabe b, Absatz 2, § 17 Nummer 3 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen 
 



Justizministerialblatt NRW 2022 Nr. 13 
 

330 
 

1. Inhaberinnen und Inhaber 
 

a) einer Erlaubnis für das Luftfahrtpersonal, die Ausbildung von Luftfahrerinnen und 
Luftfahrern, das Flugsicherungspersonal oder die Ausbildung von Flugsicherungsper-
sonal oder 

 
b) eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses für gewerblichen Luftverkehrsbetrieb, einer 

Genehmigung für Luftfahrtunternehmen, 
 

2. eine für die Leitung eines Luftfahrtunternehmens oder einer Luftfahrerschule verantwortli-
che Person, 

 
3. eine Person, die von den Verpflichteten nach §§ 8 bis 9a LuftSiG mit der Mitwirkung in § 8 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 8, § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und § 9a Absatz 1 
LuftSiG aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen beauftragt ist, oder 

 
4. eine nach § 16a LuftSiG zur Wahrnehmung der dort genannten Aufgaben nach dem Luftsi-

cherheitsgesetz beliehene natürliche Person oder eine von einer beliehenen teilrechtsfähi-
gen Vereinigung oder juristischen Person des Privatrechts zur Wahrnehmung der Aufgaben 
gemäß § 16a Absatz 1 LuftSiG beauftragte Person 

 
ist die rechtskräftige Verurteilung mitzuteilen, wenn die Tat geeignet ist, Zweifel an der Eignung, 
Zuverlässigkeit und Befähigung der Person für die vorgenannte Tätigkeit hervorzurufen. 
 
(2) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - be-
kannt werden, sind mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis die Annahme rechtfertigt, dass jemand für eine 
der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten ungeeignet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert 
die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staats-
anwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(3) Mitteilungen über Inhaberinnen oder Inhaber einer Erlaubnis für das Luftfahrtpersonal sind an 
das 

Luftfahrt-Bundesamt 
Postfach 30 54 

38020 Braunschweig, 
 

sonstige Mitteilungen sind an die für die Erteilung der luftrechtlichen Erlaubnis oder Genehmigung 
oder an die für die Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses zuständige Stelle oder an die für 
die Zuverlässigkeitsüberprüfung zuständige Luftsicherheitsbehörde zu richten. 
 
 

39 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen 

und gegen Gewerbetreibende, Verkehrsleiter im Sinne von Artikel 4 der VO 1071/2009 sowie 
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter der Schienenbahnen des öffentlichen 

 Personenverkehrs, der Seilbahnen und der Eisenbahnen und der Kraftfahrtunternehmen  
im Personenverkehr 

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, 7 Buchstabe b, Absatz 2 EGGVG, § 52 FahrlG 
 
(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen und gegen Gewerbetrei-
bende, Verkehrsleiter im Sinne von Artikel 4 der VO 1071/2009 sowie Betriebsleiterinnen und Be-
triebsleiter der Schienenbahnen des öffentlichen Personenverkehrs, der Seilbahnen, der Eisenbah-
nen und der Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr sind rechtskräftige Entscheidungen mitzutei-
len, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass Tatsachen, die den Gegenstand des Verfahrens be-
treffen und auf eine Verletzung von Pflichten schließen lassen, die bei der Ausübung des Berufs oder 
des Gewerbes zu beachten oder in anderer Weise geeignet sind, Zweifel an der Eignung, Zuverläs-
sigkeit oder Befähigung hervorzurufen, den Widerruf, die Rücknahme oder die Einschränkung einer 
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behördlichen Erlaubnis, Genehmigung oder Zulassung zur Ausübung eines Gewerbes oder eines Be-
rufs, zum Führen einer Berufsbezeichnung, die Untersagung der gewerblichen Tätigkeit oder der Ein-
stellung, Beschäftigung oder Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen zur Folge haben können.  
 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des 
Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach ge-
eignet ist, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung für die gerade ausgeübte be-
rufliche oder gewerbliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Straftaten, 
durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) Eine Mitteilungspflicht besteht ferner, wenn in der Entscheidung 
 

1. die Ausübung des Gewerbes untersagt oder 
 

2. eine Untersagung der Ausübung des Gewerbes ausdrücklich abgelehnt worden ist. 
 
(4) Die Mitteilung - mit Ausnahme der in Abs. 3 Ziffer 1 - ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsan-
wältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(5) Die Mitteilungen sind an die Behörde zu richten, die die Berechtigung erteilt hat oder für die Unter-
sagung der Berufs- oder Gewerbeausübung zuständig ist. 
 

40 
Strafsachen gegen mit Atomanlagen und Kernbrennstoffen oder sonstigen radioaktiven 

Stoffen verantwortlich befasste Personen 
§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchst. b, Absatz 2, § 17 Nummer 3 

EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen Personen, die bei der Errichtung, Leitung oder Beaufsichtigung des Be-
triebes von kerntechnischen Anlagen, dem Umgang mit Kernbrennstoffen oder sonstigen radioakti-
ven Stoffen oder der Beförderung oder sonstigen Verwendung solcher Stoffe verantwortlich tätig 
sind, sind mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, 
 
wenn Grund zu der Annahme besteht, dass eine atomrechtliche Genehmigung oder Zulassung, 
die ihnen oder demjenigen erteilt ist, der sie mit seiner Tätigkeit beauftragt hat, widerrufen, zurück-
genommen oder eingeschränkt wird oder dass Maßnahmen der atomrechtlichen Aufsicht getroffen 
werden.  
 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte Tätigkeit her-
vorzurufen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verur-
sacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Die Mitteilungen sind an die Behörde zu richten, welche die Genehmigung 
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oder Zulassung erteilt hat oder für die Aufsicht zuständig ist. Wird in der Entscheidung die Aus-
übung einer in Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Tätigkeit untersagt, so ist der dort bezeichneten Be-
hörde die rechtskräftige Entscheidung ohne Gründe mitzuteilen. 
 

41 
Strafsachen gegen Angehörige ausländischer Konsulate 

Artikel 42 Wiener Übereinkommen über konsularische 
Beziehungen (BGBl. 1969 II S. 1585), § 16 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen 

1. Konsularbeamtinnen und -beamte ausländischer konsularischer Vertretungen, 
2. Bedienstete des Verwaltungs- oder technischen Personals und Mitglieder des dienstlichen 

Hauspersonals ausländischer konsularischer Vertretungen 
sind mitzuteilen 

a) die Einleitung des Verfahrens, 
b) die Festnahme und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls. 

 
(2) Wird die Person in Untersuchungshaft genommen oder einstweilig untergebracht, ordnet die 
Richterin oder der Richter, dem die festgenommene Person erstmals vorgeführt wird, die Mitteilung 
an. 
 
(3) Die Mitteilungen sind sofort telefonisch oder durch Telefax an 

1. das Bundesamt für Justiz, 53094 Bonn, Telefon: 0228 9941040, Telefax: 0228 
994105050, 

2. die Staatskanzlei (Senatskanzlei) des Landes, in dem die konsularische Vertretung 
ihren Sitz hat, 

3. die Leiterin oder den Leiter der konsularischen Vertretung, es sei denn, dass sie o-
der er von der Maßnahme selbst betroffen ist, und 

4. das Auswärtige Amt/Referat 703, 11013 Berlin, Telefon: 030 5000-3411, Telefax: 
030 18173402, sofern die Leiterin oder der Leiter der konsularischen Vertretung von 
der Maßnahme betroffen ist, 

zu richten. 
 

42 
Mitteilungen über Ausländerinnen und Ausländer 

§ 87 Absatz 2 und 4, § 88 Absatz 2 und 3 AufenthG, auch in Verbindung mit § 11 Absatz 1 und 7 
FreizügG/EU, § 74, auch in Verbindung mit § 79 AufenthV 

 
(1) In Strafsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer (§ 2 Abs. 1 AufenthG) sind unverzüglich 
mitzuteilen 

1. die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften, 
2. der Erlass und die Aufhebung eines Haftbefehls, solange dies nicht den Untersuchungs-

zweck gefährdet, 
3. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
4. der Ausgang des Verfahrens, 
5. der Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewährung, 
6. der Widerruf der Zurückstellung der Strafvollstreckung. 

Die Mitteilung nach Ziffer 1 kann unterbleiben, wenn in den Akten dokumentiert ist, dass sie bereits 
durch die Polizei erfolgt ist. 
 
(2) Wird in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - 

1. der Aufenthalt einer Ausländerin oder eines Ausländers, wenn weder ein erforderlicher Auf-
enthaltstitel erteilt noch die Abschiebung ausgesetzt ist, 

2. der Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, 
3. die unberechtigte Inanspruchnahme oder Beantragung von Sozialleistungen durch eine 

Ausländerin oder einen Ausländer, für sich selbst, ihre oder seine Familienangehörigen o-
der für sonstige Haushaltsangehörige in den Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 oder 
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Satz 4 SGB II oder in den Fällen des § 23 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2, 3 oder 4, Satz 3, 6 o-
der 7 SGB XII oder 

4. ein sonstiger Ausweisungsgrund 
bekannt, so ist dies unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn in den Akten 
dokumentiert ist, dass sie bereits durch andere Stellen erfolgt ist. 
 
(2a) Absatz 2 Satz 1 findet keine Anwendung auf Ausländerinnen und Ausländer, die das Recht 
auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von 
Unionsbürgern (FreizügG/EU) haben. Bei diesen sind die in Absatz 2 Satz 1 genannten Umstände 
dann mitzuteilen, wenn sie für die Feststellung nach § 2 Absatz 7, § 5 Absatz 4 und § 6 Absatz 1 
FreizügG/EU entscheidungserheblich sein können. Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Umstände 
sind bei Personen, die 
 

1. sich selbst als drittstaatsangehörige Familienangehörige im Bundesgebiet aufgehalten ha-
ben und nach § 3 Absatz 2 FreizügG/EU nach dem Tod eines Unionsbürgers ein Aufent-
haltsrecht behalten,  

 
2. nicht Unionsbürger sind, sich selbst als Ehegatten oder Lebenspartner im Bundesgebiet 

aufgehalten haben, und die nach der Scheidung oder Aufhebung der Ehe oder Aufhebung 
der Lebenspartnerschaft nach § 3 Absatz 4 FreizügG/EU ein Aufenthaltsrecht behalten,  

 
3. als nahestehende Personen eines Unionsbürgers ein Aufenthaltsrecht nach § 3a Absatz 1 

FreizügG/EU haben oder 
 

4. ein Recht auf Einreise und Aufenthalt nach § 16 FreizügG/EU (Britische Staatsangehörige 
und ihre Familienangehörigen) haben, wenn ein Verhalten, auf Grund dessen eine Beendi-
gung des Aufenthalts erfolgt oder durchgesetzt wird, nach dem 31. Dezember 2020 stattge-
funden hat, 
 

        ohne die Einschränkungen des Satzes 2 mitzuteilen. 
 
(3) Bei den Mitteilungen sind, soweit bekannt, jeweils folgende Daten mit anzugeben: 

1. Familiennamen, 
2. Geburtsnamen, 
3. Vornamen, 
4. Tag und Ort mit Angabe des Staates der Geburt, 
5. Geschlecht 
6. Staatsangehörigkeiten, 
7. Anschrift, 
8. zum Zwecke der eindeutigen Zuordnung die AZR-Nummer in den Fällen und nach Maß-

gabe des § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 des AZR-Gesetzes. 
 
(4) Personenbezogene Daten, die von einer Ärztin, einem Arzt oder einer der in § 203 Absatz 1 
Nummer 1, 2, 4 bis 7 und Absatz 4 StGB bezeichneten Personen in Strafverfahren zugänglich ge-
macht worden sind, dürfen übermittelt werden, 
 

1. wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben der Ausländerin oder 
des Ausländers oder von Dritten erforderlich ist, die Ausländerin oder der Ausländer die öf-
fentliche Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der 
Gefährdung nicht möglich sind oder von der Ausländerin oder dem Ausländer nicht einge-
halten werden oder 

 
2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 54 Absatz 2 Nummer 4 

AufenthG bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. 
 
(5) Personenbezogene Daten, die nach § 30 AO dem Steuergeheimnis unterliegen, dürfen über-
mittelt werden, wenn gegen die Ausländerin oder den Ausländer wegen eines Verstoßes gegen 
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eine Vorschrift des Steuer- einschließlich des Zoll- und des Monopolrechts oder des Außenwirt-
schaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschrän-
kungen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. 
 
(6) Die Mitteilungen sind an die nach jeweiligem Landesrecht örtlich zuständige Ausländerbehörde 
zu richten. 
 
(7) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Ziffer 1 und 2 und sonstiger nach dem Aufenthaltsgesetz 
strafbarer Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde unterrichtet 
werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 AufenthG bezeichneten Maßnahmen (Zurückschiebung, 
Festnahme, Durchsetzung der Verlassenspflicht, Durchführung der Abschiebung) in Betracht 
kommt. Absatz 2a gilt entsprechend. 
 
(8) In den Fällen des Absatzes 5 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs betrauten Behörden unterrichtet werden, wenn ein Ausreiseverbot nach 
§ 46 Abs. 2 AufenthG erlassen werden soll. 
 
(9) Mitteilungen nach Absatz 2a Satz 2 und 3 sowie den Absätzen 4, 5 und 8 ordnen Richterinnen 
oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 

42a 
Mitteilungen über Asylsuchende 

§ 8 Absatz 1a AsylG 
 
(1) In Strafsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 1 AsylG sind un-
verzüglich mitzuteilen  
 

1. die Einleitung des Verfahrens, soweit dadurch eine Gefährdung des Untersuchungszwecks 
nicht zu erwarten ist, und die Erhebung der öffentlichen Klage, wenn eine Freiheitsstrafe 
von mindestens drei Jahren zu erwarten ist, 

 
2. die Einleitung des Verfahrens, soweit dadurch eine Gefährdung des Untersuchungszwecks 

nicht zu erwarten ist, und die Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer oder mehrerer 
vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle 
Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, 
sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Le-
ben oder mit List begangen worden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbu-
ches ist, wenn eine Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr zu erwarten 
ist, und 

 
3. die Erledigung eines Verfahrens  

 
a) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren, 
 
b) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens ei-
nem Jahr wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche 
Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte, sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr 
für Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafge-
setzbuches ist, oder 
 
c) in sonstiger Weise im Falle einer vorausgegangenen Unterrichtung nach Nummer 1 oder 2. 
 
(2) Die Mitteilungen und, soweit bekannt, zum Zwecke der eindeutigen Zuordnung die AZR-Num-
mer in den Fällen und nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 des AZR-Gesetzes sind 
an das  
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
90343 Nürnberg 

 
zu richten. 
 
(3) Die Mitteilungen ordnen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte an. 
 

43 
Strafsachen gegen Gefangene und Untergebrachte 

§ 477 Absatz 2 Nummer 1 und 2 StPO 
 
Wird gegen Untersuchungsgefangene, Strafgefangene, Sicherungsverwahrte oder in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt Untergebrachte ein weiteres Verfahren 
eingeleitet, sind der Leitung der Justizvollzugsanstalt, des psychiatrischen Krankenhauses oder 
der Entziehungsanstalt mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens. 
 

4. Abschnitt 
Mitteilungen wegen der Art des verletzten Strafgesetzes 

 
44 

Betriebsunfälle 
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5 und 8 Buchstabe a, Absatz 2, § 17 Nummer 3 EGGVG 

 
In Strafsachen, in denen Zuwiderhandlungen gegen Unfallverhütungsvorschriften bekannt werden, 
sind der für die Aufsicht zuständigen Stelle mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens. 
 

45 
Fahrerlaubnissachen 

§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 17 Nummer 1, 3 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen, in denen die Entziehung der Fahrerlaubnis (§§ 69, 69a Abs. 1 Satz 1 und 2 
StGB) oder nur eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 StGB in Betracht kommt, sind der nach § 73 
Abs. 1 bis 3 FeV zuständigen Verwaltungsbehörde mitzuteilen 
 

1. die Beschlüsse nach § 111a StPO, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, in den Fällen des § 69a Abs. 1 Satz 3, Abs. 5 und 6 StGB 
unter Angabe des Zeitpunktes, in dem die Sperre abläuft, 

 
3. die rechtskräftigen Beschlüsse nach § 69a Abs. 7 StGB. 

 
(2) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - be-
kannt werden, sind der nach § 73 Abs. 1 bis 3 FeV zuständigen Verwaltungsbehörde mitzuteilen, 
wenn ihre Kenntnis für die Beurteilung erforderlich ist, ob die Inhaberin oder der Inhaber einer 
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Fahrerlaubnis zum Führen von Fahrzeugen ungeeignet ist. Dies gilt insbesondere, wenn Anhalts-
punkte für Erkrankungen oder Mängel, die die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen längere 
Zeit beeinträchtigen oder aufheben können, nach der Anlage 4 zur FeV vorliegen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung ordnen Richte-
rinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.  
 
(3) Der für die Wohnung der oder des Beschuldigten zuständigen Polizeidienststelle sind die Be-
schlüsse nach § 111a StPO und, sofern sie die Ermittlungen nicht selbst geführt hat und daher 
schon nach Nummer 11 unterrichtet wird, die Entscheidungen nach §§ 44, 69 und 69a StGB mitzu-
teilen. 
 
(4) Ist die oder der Betroffene Inhaberin oder Inhaber einer Fahrerlaubnis, die von einer Dienst-
stelle der Bundeswehr, der Bundes- oder Landespolizei erteilt worden ist, sind auch dieser Stelle 
die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Mitteilungen zu machen. 
 
(5) In der Mitteilung sind die Fahrerlaubnis, insbesondere durch Nennung der Listennummer bzw. 
der Nummer des Führerscheins, und die Person der oder des Betroffenen durch Nennung von 
Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort näher zu bezeichnen. 
 
(6) In Strafsachen, in denen eine ausländische Fahrerlaubnis entzogen wird, die von einer Be-
hörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilt worden ist, und deren Inhaberin oder In-
haber ihren oder seinen ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, sind mitzu-
teilen 
 

1. die rechtskräftige Entscheidung,  
 

2. der Zeitpunkt des Beginns und des Ablaufs der Sperrfrist. 
 
Der Mitteilung nach Satz 1 ist der Führerschein beizufügen (§ 56 Abs. 2 Satz 1 StVollstrO). Die 
Mitteilung ist an das 
 

Kraftfahrt-Bundesamt 
24932 Flensburg 

 
zu richten. 
 

46 
Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesundheit der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer 
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b, Absatz 2 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen wegen Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und zum 
Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind mitzuteilen 
 

1. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen war. 
 
(2) Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern sind namentlich enthalten in 
 

1. dem Arbeitsschutzgesetz, 
 

2. dem Arbeitszeitgesetz, 
 

3. dem Bundesberggesetz, 
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4. dem Chemikaliengesetz, 

 
5. dem Gentechnikgesetz, 

 
6. dem Produktsicherheitsgesetz, 

 
7. dem Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz und dem Medizinproduktegesetz - soweit 

noch anwendbar, 
 

8. dem Gesetz über den Ladenschluss oder den Gesetzen über die Ladenöffnungszeiten, 
 

9. dem Titel X der Gewerbeordnung, 
 

10. dem Heimarbeitsgesetz, 
 

11. dem Jugendarbeitsschutzgesetz, 
 

12. dem Mutterschutzgesetz, 
 

13. dem Seearbeitsgesetz, 
 

14. dem Sprengstoffgesetz, 
 

15. dem Heilmittelwerbegesetz. 
 
Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften finden sich auch in Rechtsverordnungen, namentlich der Bau-
stellenverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung, der Biostoffverordnung und der Gefahr-
stoffverordnung. 
 
(3) Die Mitteilungen sind an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde zu richten. 
 

47 
Straftaten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 

und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
§ 6 SchwarzArbG, § 405 Absatz 6 SGB III, § 18 Absatz 3 AÜG 

 
(1) In Strafsachen, die Straftaten nach den §§ 10, 10a und 11 SchwarzArbG oder den §§ 15 und 
15a AÜG zum Gegenstand haben, sind zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der Personendaten der oder des Beschuldig-
ten, des Straftatbestandes, der Tatzeit und des Tatortes, 

 
2. die das Verfahren abschließende Entscheidung; ist mit der Entscheidung ein Rechtsmittel 

verworfen worden oder wird darin auf die angefochtene Entscheidung Bezug genommen, 
ist auch diese zu übermitteln. 

 
(2) Mitzuteilen sind ferner Erkenntnisse, die aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 404 Abs. 1 oder 2 Nummern 1, 3, 5 bis 9 und 11 bis 13 SGB III 
erforderlich sind. Eine Mitteilung unterbleibt in diesen Fällen, wenn erkennbar ist, dass schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem Ausschluss der Über-
mittlung überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkennt-
nisse sind. 
 
(3) Die Mitteilungen sind an die örtlich zuständige Behörde der Zollverwaltung und an die Regio-
naldirektion der Bundesagentur für Arbeit zu richten. 
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48 

Mitteilungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
illegalen Beschäftigung 

§ 6 Absatz 1 Satz 2, § 13 Absatz 3 in Verbindung mit § 1 Absatz 2 und § 8 SchwarzArbG 
 
(1) Erkenntnisse, die aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 8 SchwarzArbG erforderlich sind, sind mitzuteilen. Eine Mitteilung unterbleibt, wenn 
erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der oder des Betroffenen oder anderer Verfahrens-
beteiligter an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie ge-
sichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
 
(2) Die Mitteilungen in den Fällen des § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d und e und § 8 Absatz 1 
Nummer 2 SchwarzArbG, soweit ein Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit nach § 8 Absatz 
1 Nummer 1 Buchstabe d und e SchwarzArbG besteht, sind an die nach Landesrecht für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SchwarzArbG zuständigen Behörden 
zu richten. In den Fällen des § 8 Absatz 2 SchwarzArbG sind sie an die Behörden der Zollverwal-
tung zu richten. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
 

49 
Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder 

das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen 
§ 26 AWG 

 
(1) In Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder das Gesetz über die 
Kontrolle von Kriegswaffen sind mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen 
war. 

 
Dies gilt nicht bei Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz, die unter dem Blickwinkel der 
Ausfuhrkontrolle und der Außenpolitik offensichtlich unbedeutend sind, und bei Verstößen gegen 
das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, die sich nicht auf Ausfuhren, Durchfuhren oder 
Auslandsgeschäfte beziehen. 
 
(2) Die Mitteilungen sind über die Landesjustizverwaltung an das 
 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
10117 Berlin 

 
zu richten. 
 
(3) Ist die mitteilungspflichtige Stelle der Ansicht, dass wegen der besonderen Umstände des Ein-
zelfalles der Untersuchungszweck des Strafverfahrens gefährdet werden kann, wenn der Empfän-
ger der Mitteilung die darin enthaltenen personenbezogenen Daten an andere öffentliche Stellen 
als Oberste Bundesbehörden weiterübermittelt, sind diese Umstände bei der Mitteilung aufzufüh-
ren. 
 
(4) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
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50 

Betäubungsmittelsachen 
§ 27 Absatz 3 und 4 BtMG 

 
(1) In Strafsachen nach dem Betäubungsmittelgesetz sind mitzuteilen: 
 

1. der für die Überwachung nach § 19 Abs. 1 Satz 3 BtMG zuständigen Landesbehörde die 
rechtskräftige Entscheidung mit Begründung, wenn 

 
a) auf eine Strafe oder eine Maßregel der Besserung und Sicherung erkannt oder der bzw. 

die Angeklagte wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden ist und 
 

b) die Entscheidung Informationen zum Betäubungsmittelverkehr bei Ärztinnen und Ärz-
ten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, Tierärztinnen und Tierärzten oder in Apotheken, 
tierärztlichen Hausapotheken, Krankenhäusern und Tierkliniken enthält, 

 
2. dem 

 
Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 

53175 Bonn 
 
in Verfahren gegen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tier-ärztinnen und Tier-
ärzte, 
 

a) die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
 

b) der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
 

c) die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung; ist mit dieser Ent-
scheidung ein Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf die angefochtene 
Entscheidung Bezug genommen, ist auch diese zu übermitteln. 

 
(2) In gegen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und Tierärzte, Apo-
thekerinnen und Apotheker gerichteten sonstigen Strafsachen ist der für die Überwachung nach 
§ 19 Abs. 1 Satz 3 BtMG zuständigen Landesbehörde die abschließende Entscheidung mit Be-
gründung mitzuteilen, wenn 
 

1. ein Zusammenhang der Straftat mit dem Betäubungsmittelverkehr im Sinne von Absatz 1 
Ziffer 1 Buchstabe b besteht und 

 
2. die Kenntnis der Entscheidung aus der Sicht der übermittelnden Stelle für dessen Über-

wachung erforderlich ist. 
 
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe c zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 
 
 

51 
Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt 

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 9, Absatz 2, § 17 Nummer 3 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen wegen Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt sind mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
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2. der Ausgang des Verfahrens, 
 
wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft erforderlich ist. 
 
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen Verfahren bei Verurtei-
lung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 
Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie 
erfordern.  
 
(3) Vorschriften zum Schutz der Umwelt im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Bestimmungen 
aus folgenden Sachgebieten 
 

1. Abfall- und Abwasserentsorgung, 
 

2. Gewässerschutz, 
 

3. Bodenschutz, 
 

4. Lärmbekämpfung, 
 

5. Luftreinhaltung, 
 

6. Naturschutz und Landschaftspflege, 
 

7. Pflanzenschutz, 
 

8. Schutz der Wasserversorgung, 
 

9. Strahlenschutz, 
 

10. Tierschutz und Tierseuchenschutz, 
 

11. Gentechnik, 
 

12. Chemikaliensicherheit. 
 
(4) Die Mitteilung nach Absatz 1 Ziffer 1 und Absatz 2 ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsan-
wältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(5) Die Mitteilungen sind an die zuständige Behörde und, bei Verstößen gegen Bestimmungen zur 
Verhütung von Meeresverschmutzungen auch an das 
 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Postfach 301220 
20305 Hamburg 

 
zu richten. 
 

52 
Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz 

§ 42 Absatz 1 GwG 
 
(1) In Strafsachen, in denen die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen das Ergebnis 
ihrer operativen Analyse nach § 32 Abs. 2 des Geldwäschegesetzes an die Strafverfolgungsbehör-
den übermittelt hat, sind mitzuteilen 
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1. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens einschließlich aller Einstellungsentscheidungen. 
 
(2) Die Mitteilungen sind an die  
 

Generalzolldirektion 
- Zentralstelle für 

Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)- 
Postfach 850555 

51030 Köln 
 
zu richten.  
 

53 
Mitteilungen wegen Verstoßes gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 

§ 17 Nummer 5 EGGVG 
 
(1) Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig gegen wen es sich richtet – Angebote in Tele-
medien bekannt, bei denen Anhaltspunkte bestehen, dass sie unzulässig im Sinne des § 4 Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrag sind, ist den Landesmedienanstalten die Internetadresse mitzu-
teilen, unter der das Angebot zu finden ist, soweit nicht eine entsprechende Mitteilung durch eine 
andere Stelle, z. B. die Polizei, erfolgt ist oder das Angebot vom Anbieter nicht nur vorübergehend 
gelöscht wurde. Eine Unterrichtung unterbleibt, solange Zwecke des Strafverfahrens entgegenste-
hen. 
 
(2) Die Mitteilung ist an die Landesmedienanstalt des Bundeslandes zu richten, in dem sich die 
mitteilende Stelle befindet. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 

54 
Straftaten nach dem Kulturgutschutzgesetz 

§ 78 Absatz 3 und 4 KGSG 
 

(1) In Strafsachen wegen Verstoßes gegen die Vorschriften des Kulturgutschutzgesetzes (§ 83 
KGSG) sind mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens.  
 
(2) Die Mitteilungen ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an 
und sind an die nach dem KGSG zuständigen Behörden des Bundes und des Landes zu richten. 
 
 

II. 
 
Dieser Runderlass tritt am 1. August 2022 in Kraft. 
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Bekanntmachungen 
 

Verwaltungsvorschrift 
über die Inanspruchnahme von 

Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten der Justiz 
nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 

(Verwaltungsvorschrift Justiz zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 
- VwV JM zum VwVG NRW) 

 

Runderlass des Ministeriums der Justiz 
- 3741 - Z. 1 - 

 

Vom 8. Juni 2022 
- JMBl. NRW S. 342 - 

 
Auf Grund des § 11 Absatz 3 Satz 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV.NRW. S. 762) geändert worden ist, bestimmt das 
Ministerium der Justiz im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration, dem Ministerium der Finanzen, dem Ministerium des Innern, dem Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
dem Ministerium für Schule und Bildung, dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung, dem Ministerium für Verkehr, dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz, dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft sowie dem Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen: 
 
1 
Berechtigte  
Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamte der Justiz (Gerichtsvollzieherinnen, Gerichts-
vollzieher, Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte der Justiz) können im Verwaltungs-
zwangsverfahren durch die  
 
a) nach § 2 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW und § 3 der Ausführungsverordnung 
VwVG vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 787), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Dezember 
2021 (GV. NRW. S. 1351) geändert worden ist, zuständigen Vollstreckungsbehörden,  
b) der Aufsicht des Landes unterstehenden Wasser- und Bodenverbände, 
c) Flurbereinigungsbehörden sowie  
d) Präsidentin oder den Präsidenten des Landtags  
 
zur Ausführung des Zwangsverfahrens wegen Geldforderungen nach § 1 Absatz 1des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes NRW in Anspruch genommen werden. § 5a des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes NRW bleibt unberührt. 
 
2  
Absehen von der Inanspruchnahme 
Die Vollstreckungsbehörde hat von der Inanspruchnahme der in Nummer 1 genannten Personen 
abzusehen, wenn ihr eigene Vollziehungsbeamtinnen oder Vollziehungsbeamte zur Verfügung ste-
hen, es sei denn, dass die Beauftragung der in Nummer 1 genannten Personen den Vorzug verdient. 
 
3  
Auftrag und Verfahren  
 
3.1 
Personen, die nach Nummer 1 tätig werden, sind im Rahmen der geltenden Bestimmungen sachlich 
den Weisungen der Auftrag gebenden Vollstreckungsbehörde unterworfen. Das dabei anzuwen-
dende Verfahren richtet sich nach den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten und den hierfür geltenden Kostenvorschriften.  
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3.2 
Der Auftrag ist als elektronisches Dokument zu übermitteln (§ 753 Absatz 4 und 5 und § 130d der 
Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. 
I S. 4607) geändert worden ist). Für das elektronische Dokument und seine Übermittlung gelten § 
130a der Zivilprozessordnung sowie die §§ 2 bis 9 der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Oktober 
2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist, entsprechend. Ist die Einreichung als elektronisches 
Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung als 
Schriftstück zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unver-
züglich danach glaubhaft zu machen. Auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzu-
reichen. 
 
3.3 
Hinweise, die sich aus den Sach- und Verfahrensakten ergeben und Rückschlüsse auf eine poten-
tielle Gefährlichkeit der Vollstreckungsschuldnerin oder des Vollstreckungsschuldners zulassen, 
sind auf einem Beiblatt beziehungsweise einer Anlage zum Vollstreckungsauftrag an die Vollstre-
ckungsbeamtin oder den Vollstreckungsbeamten weiterzugeben, die oder der nach Nummer 1 in 
Anspruch genommen wird. 
 
4  
Kosten 
Kosten (Gebühren und Auslagen) der in Nummer 1 genannten Personen, die nicht gemäß § 788 der 
Zivilprozessordnung von der Vollstreckungsschuldnerin oder dem  
Vollstreckungsschuldner eingezogen werden können, sind von den Vollstreckungsgläubigerinnen 
und Vollstreckungsgläubigern zu erstatten, soweit diese nicht nach § 2 des Gerichtsvollzieherkos-
tengesetzes vom 19. April 2001 (BGBl. I S. 623), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 5. 
Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist, von der Zahlung der Kosten befreit sind. 
 
5  
Inkrafttreten 
Dieser Runderlass tritt am 1. August 2022 in Kraft und am 31. Juli 2026 außer Kraft.  
 
 
 

Sechste Änderung der Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über das  
Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums der Justiz - 3180 - II. 20 - 

und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - 302-44.00/16 -  
 

Vom 17. Mai 2022 
- JMBl. NRW S. 343 - 

 
1 
Die Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Juni 1993 (MBl. NRW. S. 1448), die zuletzt durch Gemeinsamen Runder-
lass vom 3. August 2011 (MBl. NRW. S. 353) geändert worden sind, werden wie folgt geändert: 
 
1. In VV 1.1 zu § 1 werden in Satz 2 die Wörter „"Schiedsfrau" bzw. "Schiedsmann"“ durch die Wörter 
„„Schiedsfrau“, „Schiedsmann“ oder „Schiedsperson““ ersetzt. 
 
2. In VV 1 zu § 2 wird in Satz 1 die Angabe „70.“ durch die Angabe „75.“ ersetzt. 
 
3. In VV 2 zu § 3 wird dem Satz 1 folgender Satz vorangestellt: 
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„Die Amtszeit beginnt mit dem Datum der Beschlussfassung über die Bestätigung nach § 4.“ 
 
4. VV 4 zu § 10 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 2 werden nach dem Wort „hat“ die Wörter „durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen“ eingefügt. 
 
b) Folgender Satz wird angefügt:  
„Die geltenden Bestimmungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit sind einzuhalten.“ 
 
5. VV zu § 13 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach VV 2.4 Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:  
„Zu dem Bereich der Presse und des Rundfunks gehören auch die Online-Angebote von Medienun-
ternehmen beziehungsweise Medienanstalten. Äußerungen Privater im Internet beispielsweise in 
sozialen Netzwerken fallen hingegen sachlich in die Zuständigkeit der Schiedspersonen.“  
 
b) VV 5.2 wird wie folgt gefasst: 
„5.2 
Waren die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, steht beiden Elternteilen 
die elterliche Sorge und Vertretung gemeinsam zu, wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemein-
sam ausüben wollen, einander geheiratet haben oder soweit ihnen das Familiengericht die elterliche 
Sorge gemeinsam übertragen hat. Die Sorgeerklärung bedarf der öffentlichen Beurkundung. Ande-
renfalls unterstehen Minderjährige gemäß § 1626a Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs allein 
der elterlichen Sorge der Mutter und werden von ihr allein vertreten, sofern nicht eine abweichende 
Sorgeregelung vorliegt.“ 
 
c) In VV 5.4 wird das Wort „Vormundschaftsgericht“ durch die Wörter „Familiengericht beziehungs-
weise Betreuungsgericht“ ersetzt. 
 
6. VV zu § 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) VV 1 wird wie folgt gefasst: 
„1 
Für die örtliche Zuständigkeit der Schiedsperson ist grundsätzlich der Wohnsitz, der sich nach den 
Grundsätzen der §§ 7 bis 9 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt, beziehungsweise der Sitz oder 
die Niederlassung der Gegenpartei maßgeblich. Daneben können die weiteren in § 14 Absatz 2 
Nummer 1 bis 3 genannten Streitgegenstände die örtliche Zuständigkeit einer Schiedsperson be-
gründen.“ 
 
b) VV 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Hat die Gegenpartei ihren Wohnsitz beziehungsweise ihren Sitz oder ihre Niederlassung nicht in 
dem Schiedsamtsbezirk und ist auch keine besondere Zuständigkeit nach § 14 Absatz 2 gegeben, 
kann die Schiedsperson nur tätig werden, wenn die Beteiligten die Zuständigkeit ausdrücklich ver-
einbaren.“ 
 
7. VV 3.7 zu § 16 wird wie folgt gefasst: 
 
„3.7 
Wenn 
a) ein Kind von einem Ehepaar, 
b) das Kind einer Ehegattin von der anderen Ehegattin oder dem Ehegatten oder das Kind eines 
Ehegatten von dem anderen Ehegatten oder der Ehegattin oder 
c) das Kind einer Lebenspartnerin von der anderen Lebenspartnerin oder das Kind eines Lebens-
partners von dem anderen Lebenspartner  
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angenommen wird, erlangt das Kind gemäß § 1754 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezie-
hungsweise § 9 Absatz 7 des Lebenspartnerschaftsgesetzes die rechtliche Stellung eines gemein-
schaftlichen Kindes der Ehegatten, der Lebenspartnerinnen oder der Lebenspartner. Dies gilt für 
zwei Personen, die in einer verfestigten Lebensgemeinschaft im Sinne von § 1766a Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs leben und ein Kind annehmen, gemäß § 1766a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechend. Ist die oder der Annehmende mit einer oder einem Dritten verheiratet, kann sie 
oder er das Kind ihrer oder seiner Partnerin oder ihres oder seines Partners gemäß § 1766a Absatz 
3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur allein annehmen. In den anderen Fällen erlangt das Kind ge-
mäß § 1754 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die rechtliche Stellung eines Kindes der oder des An-
nehmenden, sodass mit der, dem oder den Annehmenden ein Verwandtschaftsverhältnis entsteht. 
Das Verwandtschaftsverhältnis zu den bisherigen Verwandten erlischt gemäß § 1755 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches. Als Kinder können aber auch Erwachsene angenommen werden. In diesem 
Fall ist grundsätzlich nach § 1770 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Verwandtschaftsverhältnis 
auf die annehmende und die angenommene Person beschränkt. Die bisherigen Verwandtschafts-
verhältnisse bleiben grundsätzlich bestehen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn das Familiengericht 
bei der Annahme gemäß § 1772 des Bürgerlichen Gesetzbuches etwas anderes angeordnet hat.“ 
 
8. VV zu § 17 wird wie folgt geändert: 
 
a) VV 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Satz 2 wie folgt gefasst:  
„Falls diese Frage bejaht wird, ist der antragstellenden Partei weiter die Frage zu stellen, ob sie das 
Schlichtungsverfahren deshalb beantragt, weil das Gericht den Versuch einer außergerichtlichen 
Konfliktbeilegung vorgeschlagen hat.“ 
 
bb) In Satz 3 werden das Wort „hat“ durch das Wort „soll“, das Wort „abzulehnen“ durch das Wort 
„ablehnen“ und das Wort „hinzuweisen“ durch das Wort „hinweisen“ ersetzt. 
 
b) In VV 2 Satz 2 werden das Wort „hat“ durch das Wort „soll“, das Wort „abzulehnen“ durch das 
Wort „ablehnen“ und das Wort „hinzuweisen“ durch das Wort „hinweisen“ ersetzt. 
 
9) VV zu § 20 wird wie folgt geändert: 
 
a) In VV 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Schiedsamtsbezirk“ die Wörter „und ist auch nach § 14 
Absatz 2 keine Zuständigkeit am Wohnsitz der antragstellenden Partei eröffnet“ und nach dem Wort 
„kann“ das Wort „sich“ eingefügt, nach dem Wort „Partei“ das Wort „sich“ gestrichen und das Wort 
„Wohnort“ durch das Wort „Wohnsitz“ ersetzt. 
 
b) Nach VV 3 wird folgende VV 4 eingefügt: 
„4 
Erklärt sich die Schiedsperson bereit, Anträge gemäß § 20 Absatz 3 auch per E-Mail entgegenzu-
nehmen, teilt sie die E-Mail-Adresse der Gemeinde und dem Amtsgericht mit. In diesem Fall veröf-
fentlicht auch das für Justiz zuständige Ministerium diese Adresse als Zugangsweg für die Entge-
gennahme von Schiedsanträgen. Die Schiedsperson ist für den datenschutzkonformen Umgang 
verantwortlich. Ist die Schiedsperson verhindert, hat sie dies der Absenderin oder dem Absender 
unverzüglich, beispielsweise durch eine automatische Nachricht, mitzuteilen. Sie hat ferner die Zu-
gangsdaten für das E-Mail-Postfach bei der Leitung des Amtsgerichts zu hinterlegen. Die hinterleg-
ten Zugangsdaten dürfen nur dazu genutzt werden, im Fall der Verhinderung der Schiedsperson 
ihrer Vertretung den Zugriff auf eingegangene Anträge zu ermöglichen, wenn dies auf anderem 
Wege nicht möglich ist.“ 
 
c) Die bisherige VV 4 wird VV 5. 
 
10. VV zu § 21 wird wie folgt geändert: 
 
a) In VV 6 Satz 3 werden die Wörter „Frau... und Herrn“ durch die Wörter „[Anreden, Namen]“ ersetzt. 
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b) Der VV 8 wird folgender Satz angefügt: 
„Eine Entschuldigung durch eidesstattliche Versicherung der Partei kommt nicht in Betracht, da die 
Schiedsperson nicht zur Entgegennahme einer solchen Erklärung befugt ist.“ 
 
11. Der VV zu § 22 werden folgende VV 3 und 4 angefügt:  
„3 
Um sich Gewissheit über die Person der Erschienenen zu verschaffen, hat die Schiedsperson die 
Regelungen in VV 2 zu § 24 zur Feststellung der Identität sowie in VV 3 zu § 24 zur Prüfung der 
Vertretungsmacht zu beachten. 
4 
Die Teilnahme einzelner Beteiligter beziehungsweise die vollständige Durchführung der Verhand-
lung im Wege der Bild- und Tonübertragung stellt eine Ausnahme vom Grundsatz des persönlichen 
Erscheinens und des persönlichen Austausches dar und setzt die Zustimmung der Parteien voraus. 
Beabsichtigt die Schiedsperson, dem Antrag auf Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung 
stattzugeben oder will die Schiedsperson die Durchführung selbst von Amts wegen anregen, infor-
miert sie die Parteien und fragt die Zustimmung ab. Hat die Schiedsperson einem Beteiligen auf 
Antrag hin gestattet, nicht persönlich sondern im Wege einer Bild- und Tonübertragung teilzuneh-
men, findet die Verhandlung im Beisein der übrigen Beteiligten im Amtsraum statt. Lediglich wenn 
sämtliche Beteiligte im Wege einer Bild- und Tonübertragung teilnehmen, steht auch der Schieds-
person die Wahl ihres Aufenthaltsortes frei, sofern dort die störungsfreie Durchführung einer nicht-
öffentlichen Verhandlung gewährleistet ist. Bei der Wahl eines Videokonferenz-Dienstes sind die 
Empfehlungen der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu be-
rücksichtigen.“ 
 
12. In VV 1 zu § 23 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt gefasst: 
„Das unentschuldigte Fernbleiben der antragstellenden Partei führt zur Fiktion der Rücknahme des 
Antrages, sofern die Entschuldigung nicht binnen eines Monats nachgeholt wird. Besonderheit die-
ser Rücknahmefiktion ist, dass der Antrag in diesem Fall auch ohne Zustimmung der Gegenpartei 
erneut gestellt werden kann.“ 
 
13. VV zu § 24 wird wie folgt geändert: 
 
a) In VV 3.1 Satz 1 wird das Wort „Vormundschaftsgericht“ durch die Wörter „Familiengericht bezie-
hungsweise Betreuungsgericht“ ersetzt. 
 
b) In VV 3.2 werden nach dem Wort „unter“ das Wort „gemeinsamer“ eingefügt und die Wörter „des 
Vaters und der Mutter“ gestrichen. 
 
c) VV 5 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der neu eingefügte“ gestrichen. 
 
bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter „unter Beachtung der in VV 1 zu § 13 darge-
stellten Grundsätze“ eingefügt. 
 
14. Der VV 1 zu § 25 wird folgender Satz angefügt: 
„Bei der Teilnahme einer oder eines Beteiligten im Wege der Bild- und Tonübertragung ist eine Be-
weiserhebung ausgeschlossen. 
 
15. In VV 2.4 zu § 26 werden in Satz 1 nach dem Wort „Identität“ die Wörter „beziehungsweise 
Legitimation“ eingefügt. 
 
16. VV 1 zu § 28 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 wird nach dem Wort „den“ das Wort „anwesenden“ eingefügt. 
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b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  
„Soweit die Parteien im Wege einer Bild- und Tonübertragung an der Verhandlung teilnehmen, ver-
merkt die Schiedsperson deren mündliche Zustimmung im Protokoll.“ 
 
17. VV zu § 29 wird wie folgt geändert: 
 
a) VV 1.3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „mit Genehmigung der Leitung des Amtsgerichts“ gestrichen.  
 
bb) In Satz 2 wird das Wort „Loseblattbuches“ durch die Wörter „als Loseblattbuch geführten Kas-
senbuchs“ ersetzt. 
 
cc) Folgende Sätze werden angefügt: 
„In das als Loseblattbuch geführte Protokollbuch ist jedes Protokoll spätestens nach Fertigstellung 
einzuheften und mit fortlaufenden Seitenzahlen zu versehen. Ein als Loseblattbuch geführtes Pro-
tokollbuch ist nach 20 Protokollen abzuschließen und unverzüglich der Leitung des Amtsgerichts 
gegen Quittung zu übergeben. Die Leitung des Amtsgerichts vermerkt auf dem Vorblatt zum Proto-
kollbuch, aus wie vielen Seiten der Teil 2 des Protokollbuchs insgesamt besteht.“ 
 
b) VV 1.4.2 wird wie folgt gefasst: 
„ 1.4.2 
Vor der Aushändigung des Protokollbuchs an die Schiedsperson trägt der Bürgermeister auf dem 
Vorblatt des Protokollbuchs folgenden Vermerk ein: 
„Protokollbuch mit Vorblatt des Schiedsamtes . . .. Der Schiedsfrau/Dem Schiedsmann/Der Schieds-
person ... in ... Bezirk . . . zum amtlichen Gebrauch übergeben. (Ort und Datum, Dienstsiegel und 
Unterschrift)“.  
Vor der Aushändigung des Kassenbuchs an die Schiedsperson trägt der Bürgermeister auf ersten 
Seite des Kassenbuchs folgenden Vermerk ein:  
„Kassenbuch des Schiedsamtes …, bestehend aus … Seiten. Der Schiedsfrau/Dem Schieds-
mann/Der Schiedsperson ... in ... Bezirk . . . zum amtlichen Gebrauch übergeben. (Ort und Datum, 
Dienstsiegel und Unterschrift)“.“ 
 
18. Die Anlagen 3 bis 5 erhalten die aus dem Anhang zu diesem Gemeinsamen Runderlass ersicht-
liche Fassung. 
 
2 
Dieser Gemeinsame Runderlass tritt am 1. August 2022 in Kraft. 
 
 



Anlage 3 

Vorblatt zum Protokollbuch 
 
 
Anleitung 
1 
Die Schiedsperson hat das Vorblatt zum Protokollbuch nach dem anliegenden Muster 3 laufend zu 
führen. 
 
2 
In Spalte 4 trägt die Schiedsperson die Höhe des eingezahlten Vorschusses ein. 
 
3 
In Spalte 6 ist anzugeben, ob alle Parteien erschienen sind. 
 
4 
In Spalte 7 ist neben dem Ergebnis der Schlichtungsverhandlung (z. B. Vergleich, Erfolglosigkeit, 
Vertagung, Antragsrücknahme) auch einzutragen, ob eine Erfolglosigkeitsbescheinigung erteilt 
worden ist. 
 
5 
Spalte 9 dient der Eintragung eines Vermerks über die Festsetzung von Ordnungsgeld oder über die 
Aufhebung des Festsetzungsbescheides (vgl. VV 3.5 und 4 zu § 39); in Spalte 9 ist auch die lfd. 
Nummer des Kassenbuchs anzugeben, unter der die Einzahlung des Ordnungsgeldes verbucht 
worden ist. 
 
In Spalte 9 wird ferner kenntlich gemacht, wenn Eintragungen durch die stellvertretende 
Schiedsperson vorgenommen werden. 
 
 
Protokollbuch mit Vorblatt des Schiedsamtes 
_____________________________________________________ 
 
Dem Schiedsmann/Der Schiedsfrau/Der Schiedsperson *) 
______________________________________________________ 
 
in ________________________ Bezirk ______________________ 
 
zum amtlichen Gebrauch übergeben. 
 
 
 
(Ort und Datum, Dienstsiegel und Unterschrift) 
 

Lfd. 
Nr. 

 

Name und Anschrift 
 

Gegenstand des Streits Kostenvorschuss 
Betrag 
Euro 

 Antragstellende 
Partei 

Gegenpartei 
 

  

1 2a 2b 3 4 

 

Termin Anzahl der 
erschienenen 

Personen 

Ergebnis der 
Schlichtungsverhandlung/ 

Erfolglosigkeitsbescheinigung 

Protokoll 
Nr. 

 

Bemerkungen 
(z. B. Vermerk 

über Festsetzung 
des 

Ordnungsgeldes) 

Datum Uhrzeit 
 

    

5a 5b 6 7 8 9 

 
 
*) Nichtzutreffendes streichen 



Anlage 4 

Kassenbuch 

 
Anleitung 

 

1 

Das Kassenbuch dient der Erfassung der beim Schiedsamt eingegangenen Beträge. Einzutragen in 

Spalte 5 sind daher die abzurechnenden Vorschüsse, alle bar oder unbar eingegangenen 

Kostenzahlungen sowie die von der Gemeinde an das Schiedsamt bewirkten Zahlungen. 

 

2 

Die Eintragungen sind hinsichtlich der Kostenvorschüsse im Zeitpunkt der Erstellung der 

Kostenrechnung, im übrigen unverzüglich nach Eingang der Zahlung vorzunehmen. 

 

3 

Eingezahlte Teilbeträge oder nicht kostendeckende Vorschüsse werden zunächst auf die Auslagen, erst 

dann auf die Gebühren verrechnet. Die Verrechnung solcher Teilzahlungen auf Ordnungsgelder ist erst 

nach Erfüllung der Kostenschuld und nur dann zulässig, wenn der Einzahlende Schuldner des 

Ordnungsgeldes ist. Bei späteren Zahlungen in derselben Angelegenheit ist in Spalte 10 ein 

gegenseitiger Hinweis anzubringen. 

 

4 

In Spalte 9 sind Rückzahlungen an die Partei sowie die Summe der nach Abrechnung an die Gemeinde 

abzuführenden Gebührenanteile und Ordnungsgelder einzutragen. 

 

5 

Zur Abrechnung mit der Gemeinde sind die Spalten 7 und 8 unter neuer laufender Nummer 

aufzurechnen. Der an die Gemeinde zu zahlende Betrag (die Hälfte von Spalte 7, der volle Betrag von 

Spalte 8) ist in Spalte 9 (Überschuss) einzutragen (vgl. oben 4). 

 

6 

Barauszahlungen von Überschüssen (Spalte 9) soll die Schiedsperson sich in geeigneter Weise 

quittieren lassen. Da die Partei regelmäßig bei der Erstellung der Quittung in Spalte 10 des 

Kassenbuchs Kenntnis von den Beteiligten anderer Schlichtungsverfahren erhalten würde, soll die 

Quittung außerhalb des Kassenbuchs erteilt werden. 

 

7 

Werden Eintragungen im Kassenbuch durch die stellvertretende Schiedsperson vorgenommen, bringt 

diese einen Vermerk in Spalte 10 an. 

 

8 

Das Kassenbuch ist zum Ende des Kalenderjahres nach Abstimmung mit der Gemeinde und bei 

Beendigung des Amtes abzuschließen. 

  



Kassenbuch des Schiedsamtes _______________________________________________________ 
 
bestehend aus _________ Seiten. 
 
Dem Schiedsmann / Der Schiedsfrau / Der Schiedsperson *) ________________________________ 
 
in _____________________________________ Bezirk ____________________________________ 
 
zum amtlichen Gebrauch übergeben. 
 
 
 
 
(Ort und Datum, Dienstsiegel und Unterschrift). 
 
 
 
Kassenbuch 
 
 
 
 

Lfd. 
Nr. 

 

Tag der 
Eintragung 

 

Lfd. Nr. 
des 

Vorblatts 
 

Name des 
Einzahlers 

 

Eingezahlter 
Betrag 
Euro 

 

Verwendet als 
 

     Auslagen 
Euro 

 

Gebühren 
Euro 

 

Ordnungsgeld 
Euro 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 

       

 

Überschuss 
Euro 

 

 
Vermerke 

 

9 10 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
*) Nichtzutreffendes streichen 



Anlage 5 

Schiedsamt Bez. Nr.   _______________, den _____________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 

 
Vorblatt-Nr. _____________________ 

 

KOSTENRECHNUNG 

in der Sache ________________________________________________________________________ 

Lfd. 
Nr. 

Kosten Betrag Euro Bemerkungen 

 
Gebühr für das Schlichtungsverfahren mit - ohne* - Vergleich 
- § 45 Abs. 1 SchAG 

  

 
Erhöhte Gebühr für das Schlichtungsverfahren 
- § 45 Abs. 2 SchAG 

  

 
Dokumentenpauschale _______ Seiten  
- § 46 Abs. 1 Nr. 1 SchAG 

  

 
Portoauslagen  
- § 46 Abs. 1 Nr. 2 SchAG 

  

 
Dolmetscherkosten  
- § 46 Abs. 1 Nr. 2 SchAG 

  

    

    

Gesamtbetrag   

vom Gesamtbetrag trägt die antragstellende Partei   

eingezahlter Vorschuss der antragstellenden Partei   

an die antragstellende Partei zu erstatten  
- von der antragstellenden Partei zu zahlen* 

  

vom Gesamtbetrag trägt die Gegenpartei   

hiervon gezahlt hat die Gegenpartei   

 

________________________________________ 
(Unterschrift + Dienstsiegel) 

 

Kostenrechnung ab am: _______________  

Zahlungseingang am: _______________ Kassenbuch-Nr. __________ 

  _______________ Kassenbuch-Nr. __________ 

Kostenrechnung zur Einziehung    

an die Gemeinde ab am: _______________  

Zahlungseingang am: _______________ Kassenbuch-Nr. __________ 

 
____________________ ,  den: _______________ ____________________ 
   (Unterschrift) 

 

 

_____ 

* Nichtzutreffendes streichen 

 

 

Urschrift der Kostenrechnung  



Anlage 5 
Schiedsamt Bez. Nr.   _______________, den _____________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 

 
Vorblatt-Nr. _____________________ 

 

KOSTENRECHNUNG 

in der Sache ________________________________________________________________________ 

Lfd. 
Nr. 

Kosten Betrag Euro Bemerkungen 

 
Gebühr für das Schlichtungsverfahren mit - ohne* - Vergleich 
- § 45 Abs. 1 SchAG 

  

 
Erhöhte Gebühr für das Schlichtungsverfahren 
- § 45 Abs. 2 SchAG 

  

 
Dokumentenpauschale _______ Seiten  
- § 46 Abs. 1 Nr. 1 SchAG 

  

 
Portoauslagen  
- § 46 Abs. 1 Nr. 2 SchAG 

  

 
Dolmetscherkosten  
- § 46 Abs. 1 Nr. 2 SchAG 

  

    

    

Gesamtbetrag   

vom Gesamtbetrag trägt die antragstellende Partei   

eingezahlter Vorschuss der antragstellenden Partei   

an die antragstellende Partei zu erstatten - von der 
antragstellenden Partei zu zahlen* 

  

vom Gesamtbetrag trägt die Gegenpartei   

hiervon gezahlt hat die Gegenpartei   

 

________________________________________ 
(Unterschrift + Dienstsiegel) 

An 

___________________________ 

___________________________ 

Sehr geehrte/r Empfänger/in! 

☐** Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um Zahlung des Kostenbetrages binnen Frist 
von 1 Monat an mich - auf mein Konto - ____________________________(IBAN). 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich im Nichtzahlungsfall nach Fristablauf die Kostenrechnung der 
Gemeinde ____________ zur Einleitung eines Beitreibungsverfahrens übergeben werde. 

☐** Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme von der Verrechnung des 
von Ihnen gezahlten Vorschusses. 

☐** Die Rückzahlung des Überschusses an Sie habe ich veranlasst. 

☐** Die Rückzahlung des Überschusses an Sie werde ich nach Eingang des Kostenanteils der Gegenpartei 
veranlassen. 

☐** Über den bereits erfolgten Eingang des von Ihnen zu zahlenden Betrages erteile ich hiermit Quittung. 

☐** Ich bestätige, dass der von der von der Gegenpartei zu zahlende Betrag vom Vorschuss abgezogen 
wurde und Sie insoweit einen Anspruch auf Erstattung gegen die Gegenpartei haben ( __ Euro). 

Mit freundlichen Grüßen 

___________________ 

(Unterschrift) 

_____ 

*  Nichtzutreffendes streichen 

**  Zutreffendes ankreuzen 

Kostenrechnung an antragstellende Partei  



Anlage 5 
Schiedsamt Bez. Nr.   _______________, den _____________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 

 
Vorblatt-Nr. _____________________ 

 

KOSTENRECHNUNG 

in der Sache ________________________________________________________________________ 

Lfd. 
Nr. 

Kosten Betrag Euro Bemerkungen 

 
Gebühr für das Schlichtungsverfahren mit - ohne* - Vergleich 
- § 45 Abs. 1 SchAG 

  

 
Erhöhte Gebühr für das Schlichtungsverfahren 
- § 45 Abs. 2 SchAG 

  

 
Dokumentenpauschale _______ Seiten  
- § 46 Abs. 1 Nr. 1 SchAG 

  

 
Portoauslagen  
- § 46 Abs. 1 Nr. 2 SchAG 

  

 
Dolmetscherkosten  
- § 46 Abs. 1 Nr. 2 SchAG 

  

    

    

Gesamtbetrag   

vom Gesamtbetrag trägt die antragstellende Partei   

vom Gesamtbetrag trägt die Gegenpartei   

hiervon gezahlt hat die Gegenpartei   

 

________________________________________ 
(Unterschrift + Dienstsiegel) 

An 

___________________________ 

___________________________ 

Sehr geehrte/r Empfänger/in! 

☐** Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um Zahlung des Kostenbetrages binnen Frist 
von 1 Monat an mich - auf mein Konto - ____________________________(IBAN). 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich im Nichtzahlungsfall nach Fristablauf die Kostenrechnung der 
Gemeinde ____________ zur Einleitung eines Beitreibungsverfahrens übergeben werde. 

☐** Über den bereits erfolgten Eingang des von Ihnen zu zahlenden Betrages erteile ich hiermit Quittung. 

Mit freundlichen Grüßen 

___________________ 

(Unterschrift) 

 

_____ 

*  Nichtzutreffendes streichen 

**  Zutreffendes ankreuzen 

 

 

 

Kostenrechnung an Gegenpartei  



Anlage 5 
Schiedsamt Bez. Nr.   _______________, den _____________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 

 
Vorblatt-Nr. _____________________ 

 

KOSTENRECHNUNG 

in der Sache ________________________________________________________________________ 

Lfd. 
Nr. 

Kosten Betrag Euro Bemerkungen 

 
Gebühr für das Schlichtungsverfahren mit - ohne* - Vergleich 
- § 45 Abs. 1 SchAG 

  

 
Erhöhte Gebühr für das Schlichtungsverfahren 
- § 45 Abs. 2 SchAG 

  

 
Dokumentenpauschale _______ Seiten  
- § 46 Abs. 1 Nr. 1 SchAG 

  

 
Portoauslagen  
- § 46 Abs. 1 Nr. 2 SchAG 

  

 
Dolmetscherkosten  
- § 46 Abs. 1 Nr. 2 SchAG 

  

    

    

Gesamtbetrag   

abzüglich Vorschuss   

noch zu zahlender Betrag   

 
Kostenschuldner/in ___________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 

 

________________________________________ 
(Unterschrift + Dienstsiegel) 

 

An 

___________________________ 

___________________________ 

Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um 

☐** Einleitung des Beitreibungsverfahrens und Überweisung auf mein Konto. 
Der Kostenschuldner/Die Kostenschuldnerin hat die Kostenforderung nicht innerhalb der gestellten 
Monatsfrist gezahlt. 

☐** Überweisung auf mein Konto, weil ____________________________________________________ 

Mit freundlichen Grüßen 

___________________ 

(Unterschrift) 

 

_____ 

*  Nichtzutreffendes streichen 

**  Zutreffendes ankreuzen 

 

 

 

Abschrift an Gemeinde 
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Personalnachrichten 
 

Ministerium der Justiz 
 
Ernannt: 
 
z. Leitenden Ministerialrat (B 4): Ministerialrat Uwe Nelle-Cornelsen; z. Ministerialrat (A 16): Re-
gierungsdirektor Andreas Illerhaus; z. Regierungsamtfrau: Regierungsoberinspektorin Lena Grips, 
Ella Grisail u. Jessica Thiel. 
 
 

OLG-Bezirk Düsseldorf 
 
Gerichte 
 
Ernannt:  
 
z. Justizamtsinspektor/in: Justizhauptsekretär/in Birgit van den Bongard in Geldern, z. Justiz-
obersekretärin: Justizsekretärin Alexandra Polzin Düsseldorf.  
 
Ruhestand:  
 
Richter am AG Holger Johann in Düsseldorf, Justizobersekretär Dirk Schullenberg in Geldern u. 
Justizhauptwachtmeister Manfred Nagel in Oberhausen. 
 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte u. Notarinnen/Notare 
 
Rechtsanwältin / Rechtsanwalt (Neuzulassungen u. Aufnahmen): 
 
Maria Basgal aus Wuppertal, Nicole Bednarek aus Wuppertal, Tobias Beuker aus Düsseldorf, 
Sebastian Braun aus Düsseldorf, Antje Cyrkel, LL.M. (Stellenbosch) aus Düsseldorf, Nicole Deneke 
aus Düsseldorf, Hasan Hüseyin Dursun aus Neuss, Lena Erlenstedt aus Düsseldorf, Lukas Forte 
aus Düsseldorf, Kay Nicholas Furtenhofer aus Düsseldorf, Maximilian Rufus Gärtner aus Düsseldorf, 
Christian Heinelt aus Düsseldorf, Dr. Marie Krahforst aus Düsseldorf, Dr. Malte Kramer aus 
Düsseldorf, Moritz Kreuer aus Düsseldorf, Bodo Kühn aus Moers, Max von Leitner aus Düsseldorf, 
Melinda Meyrahn aus Haan, Julia Mut aus Remscheid, Carla Nelles, LL.M. (Amsterdam) aus 
Düsseldorf, Linus Neubauer aus Düsseldorf, Annalena Nietzold aus Velbert, Daniel Odenthal aus 
Düsseldorf, Yesim Özbas aus Mönchengladbach, David Georg Rasche aus Düsseldorf, Dr. Ingo 
Risch aus Düsseldorf, Dr. Adrian Rudert aus Düsseldorf, Tobias Rump aus Düsseldorf, Tom 
Schäfer, LL.M. (Bond University) aus Düsseldorf, Celia Amathea Christin Schmadl aus Düsseldorf, 
Dr. Lisa Schneider aus Düsseldorf, Mag. iur. Isabell Schwiering aus Düsseldorf, Dr. Emran Sediqi 
aus Düsseldorf, Cihangir Yavuz Soytürk aus Neuss, David Steinschulte aus Düsseldorf, Alexander 
Tietz aus Düsseldorf, Peter Weufen aus Düsseldorf, Beliz Yüncüoglu aus Oberhausen. 
  
Syndikusrechtsanwältin / Syndikusrechtsanwalt (Neuzulassungen u. Aufnahmen): 
 
Christine Danckert aus Düsseldorf, Julia Dinslage aus Duisburg, Dr. Ulrich Florian aus Düsseldorf, 
Dr. Kerstin Giehler aus Düsseldorf, Alexander Heider aus Düsseldorf, Dr. Maximilian Hermans aus 
Düsseldorf, Jan-Peter Karst aus Düsseldorf, Jessica Alina Keppler aus Düsseldorf, Sarah Kinzler 
aus Düsseldorf, Dr. Fabian Klumpen aus Nettetal, Stefan Krolzig aus Düsseldorf, Patrik Lauscher 
aus Simmerath, Kirsten Milla aus Krefeld, Karl Neumann, LL.M. aus Wuppertal, Janina 
Oberheidtmann aus Bottrop, Freya-Marie Pernau aus Krefeld, Irina Schäfer aus Düsseldorf, Dr. Nina 
Scherf aus Düsseldorf, Jochen Spindler aus Düsseldorf, Ersin Tasar aus Düsseldorf, Martin Thater 
aus Oberhausen, Johanna Thiemann aus Monheim, Dr. Rodrigo Weihermann aus Düsseldorf, 
Dr. René Wieser, LL.M. M.Jur. aus Wuppertal.   
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Aufnahmen nach EuRAG / Aufnahmen gemäß § 206 BRAO: 
 
Ludwig Hastermann aus Düsseldorf, Laura Lucia Reichen aus Düsseldorf.   
 
Löschungen als Rechtsanwältin / Rechtsanwalt: 
 
Sam Bertling aus Düsseldorf, Irina Schäfer aus Düsseldorf, Maik-Timo von Royen aus Krefeld, 
Korinna Wagner aus Düsseldorf, Orphelie Nöèlle Youti aus Xanten.  
 
Löschungen als Syndikusrechtsanwältin / Syndikusrechtsanwalt: 
 
Funda Özdemir aus Köln, Julia Schlimmerei aus Dinslaken.  
 
Abgabe in andere Kammerbezirke: 
 
Dr. Carsten Bormann, M.Jur. (Oxford) aus Köln, Sevim Dilek aus Leverkusen, Janine Alexandra 
Godehardt aus Herne, Dr. Viktoria Lehner, LL.M. aus Essen, Andreas Lindemann aus Jülich, Marisa 
Eyna Machacek aus Frankfurt am Main, Johannes Melcher aus Frankfurt am Main, Sita Rau aus 
Freiburg i. Breisgau, Alexander Röhl aus Bocholt.  
 
Bestellt zum Notar/ Aufnahme im Bezirk: 
 
Dr. Anna von Bonin in Düsseldorf. 
 
 

OLG-Bezirk Hamm 
 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts: Leitender Ministerialrat Olaf Wicher vom Ministerium 
der Justiz NRW; z. Direktor des AG -BesGr. R 2 m. AZ-: Direktor des AG - BesGr. R 2 - Peter 
Krumm in Olpe; z. Richter am AG - als weiterer Aufsicht führender Richter: Richter am AG Tekin 
Polat u. Maximilian Tecklenburg in Coesfeld; z. Richterin am LG: Richterin Lucia Belke in Arnsberg; 
z. Richter am AG: Richter Dr. Stefan Hoof in Coesfeld; z. Justizamtsrätin: Justizamtfrau Verena 
Orant in Coesfeld; z. Justizhauptsekretär/in: Justizobersekretär/in Anja-Kristin Böhnke, Jan  
Dieckmann, Jacqueline Dronia, Jenny Hoffmann, Jakob Nickel, Yvonne Niesen, Julija Schalimov, 
Sandra Widenka u. Jennifer Zielonka in Dortmund; z. Justizobersekretär/in: Franziska Poth,  
Katharina Rohner, Cynthia Jadasch u. Vanessa Zipp in Dortmund; Justizsekretär/in Maja Adamczyk 
u. Maike Blomen in Essen. 
 
Versetzt: 
 
Richter am AG Sven Bastek von Castrop-Rauxel nach Hattingen. 
 
Ruhestand: 
 
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dr. Detlef Kabuth; Vorsitzender Richter am Landgericht 
Dirk Oellers in Münster u. Richter am Amtsgericht Michael Sauer in Menden (Sauerland); Sozialrat 
Hans-Peter Hornung in Essen, Justizamtsrat Jürgen Brünnig in Bochum; Justizamtsinspektor/in  
Doris Wagner in Altena, Hans-Dieter Gerding in Coesfeld u. Heinz-Jürgen Kayser in Unna; Justiz-
hauptsekretärin Susanne Hippe in Hagen; Erster Justizhauptwachtmeister Berthold Wagener in Sie-
gen, Justizhauptwachtmeister Horst Kluger in Hamm, Justizhauptwachtmeister Ludwig Wächter in 
Paderborn. 
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Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessor Teelko Casjens.  
 
Staatsanwaltschaften 
 
Ernannt: 
 
z. Justizhauptwachtmeister: Justizoberwachtmeister Peter Köner und Klaus Vogel in Essen. 
 
Ruhestand: 
 
Oberstaatsanwalt Christoph Göke in Münster; Justizhauptsekretärin Ilona Deventer in Dortmund, 
Justizamtsinspektor Lutz Steinigeweg in Essen u. Justizamtsinspektor Dieter Rux in Hagen. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessor/in: Nadja Tamina Gurski, Irina Möhle u. Philipp Zobel. 
 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte u. Notarinnen/Notare 
 
Erreichen der Altersgrenze: 
 
Rechtsanwältin/Rechtsanwälte und Notarin/Notare Heike Drube-Stracke in Olpe, Friedrich Wolff in 
Recklinghausen und Bernd Schomburg in Detmold.  
 
Entlassen aus dem Notaramt: 
 
Rechtsanwalt und Notar Dr. Günter Hartmann in Lübbecke.  
 
 

OLG-Bezirk Köln 
 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Richterin am OLG/Richter am OLG: Richterin am LG Dr. Katja Schmitz aus Bonn, Richter/innen 
am AG Dr. Ellen Schaumburg aus Köln u. Kerstin Ritter-Heuser aus Bonn, Richter am AG Bernhard 
Moch aus Köln u. Bastian Sczech aus Bonn; z. Vors. Richterin am LG: Richterin am LG Dr. Nadja 
Semmler in Köln; z. Richterin am AG: Richterin Katharina Sengers in Kerpen; z. Justizrätin/ Jus-
tizrat (A 13): Justizamtsrätin/Justizamtsrat Sabine Hohnen u. Rainer Martin bei dem Oberlandesge-
richt Köln u. Dieter Kahl in Köln; z. Justizamtfrau/Justizamtmann: Justizoberinspektor/in Natascha 
Bresser, Beatrice Domagala, Michaela Engel, Angela Kohnen u. Monik Reuters in Düren, Markus 
Braunleder u. Tanja Meiß in Eschweiler, Claudia Stelter in Jülich u. Janina Zon in Siegburg; z. So-
zialoberinspektorin: Sozialinspektorin Milena Maria Schoka u. Barbara Wiggering in Bonn; z. Jus-
tizamtsinspektor/in (A 9 m. AZ): Justizamtsinspektor/innen Ellen Filzen in Bonn, Gertrud Petra 
Kattwinkel, Gabriele Weiler u. Ralf Zwolinski in Brühl, Iris Schumacher in Kerpen, Jörg Grundkowski 
u. Brigitte Hansen in Köln; Edelgard Müller u. Birgit Stadinger in Aachen, Rita Pfeiffer u. Iris Sauer 
in Eschweiler, Hans-Friedrich Ohler u. Manuela Vossen in Geilenkirchen; z. Justizamtsinspek-
tor/in: Justizhauptsekretär/innen Birgit Hürtgen in Aachen, Ingo Ommerborn in Bergisch Gladbach, 
Anja Sterzenbach in Bonn, Sandra Gordalla in Düren, Markus Jenczewski in Heinsberg, Anke Ber-
kle, Claudia Nill u. Katharina Bettina Rey in Kerpen, Anke Dudda, Andreas Heller, Daniela Kutschke, 
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Susanne Nerlich u. Vera Thora in Köln, Claudia Littek in Wermelskirchen u. Simone Buchem in 
Wipperfürth; Frank Postl, Susanne Rößle u. Margareta Michaela Will in Köln; z. Obergerichtsvoll-
zieher - BesGr. A 9 m. AZ -: Obergerichtsvollzieher Oliver Werthenbach in Leverkusen; z. Oberge-
richtsvollzieherin: Gerichtsvollzieherin Patricia Kontny in Köln; z. Justizhauptsekretär/in: Jus-
tizobersekretär/innen Anja de Groot in Bergheim, Juliane Bauer, Barbara Böttcher, Daniela 
Bungartz, Nadine Grundmann, Adelheid Lambertz, Rita Löbbert u. Edeltraud Anja Schick in Bonn, 
Daniela Krök in Brühl, Sandra Gehrmann in Gummersbach, Gertrud Renate Schulte-Sasse in Ker-
pen, Annika-Katharina Hecht, Natalie Kollek, Petra Kröhnert, David Piaszeck u. Ramona Wenzel in 
Köln, Birgit Jäger-Stramm, Monique Kaster u. Nathalie Nink in Leverkusen; Justine Dalmisch in 
Aachen; z. Justizhauptwachtmeister/in: Justizoberwachtmeister/in Marcus Luhr in Bonn, Michael 
Pittner in Kerpen u. Tanja Hannen in Köln. 
 
Versetzt: 
 
Vors. Richterin am LG Dr. Marion Slota-Haaf vom LG Köln an das LG Bonn, Vors. Richter am LG 
Dr. Andreas Gemein vom LG Köln an das OLG Köln unter Übertragung des Amtes eines Richters 
am OLG. 
 
Ruhestand: 
 
Justizamtsrat Norbert Sojka in Eschweiler, Justizamtsinspektorin Elisabeth Schäfer in Rheinbach, 
Justizamtsinspektor Gerd Streichert in Aachen u. Justizamtsinspektor Markus Wilhelm Kauertz in 
Siegburg. 
 
Notarinnen/Notare 
 
Ernennung zum Notar: 
 
Notar Manuel Busch in Köln, Dr. Patrick Flockenhaus in Bergisch Gladbach-Bensberg.  
 
Staatsanwaltschaften 
 
Ernannt: 
 
z. Oberstaatsanwältin: Staatsanwältin Dr. Julia Quitzau, z. Justizamtsrat: Justizamtmann Klaus-
Gerd Herhaus, z. Justizhauptsekretärin: Justizobersekretärin Melanie Baier. 
 
 

Justizvollzug 
 
Ernannt: 
 
z. Regierungsamtmann: Regierungsoberinspektor Christian Amos u. Marc Hendrichs in Rhein-
bach; z. Justizvollzugsamtsinspektor (A 9 m. AZ): Justizvollzugsamtsinspektor Marcel Schultze 
in Essen; z. Justizvollzugsamtsinspektor: Justizvollzugshauptsekretär Robert Görgen in Euskir-
chen; z. Justizvollzugshauptsekretär/in: Justizvollzugsobersekretär/in Ramona Richter, Benedikt 
Burggraf, Pascal Janßen u. Sascha Niemann in Essen, Kathrin Bohnenkamp u. Sabine Neubusch 
in Euskirchen, Sebastian Sehrt, Benjamin Werst, Dominik Zorn, Yves Enke u. Marco Gremer in 
Rheinbach; z. Hauptwerkmeister: Oberwerkmeister Patrick Biermann in Werl. 
 
Ruhestand: 
 
Justizvollzugsamtsinspektor Udo Schillmann in Bielefeld-Brackwede, Justizvollzugsamtsinspektor 
Peter Sczyka in Hamm, Regierungsamtsinspektor Hans-Peter Jöriskes in Willich I, Justizvollzugs-
hauptsekretär Martin Arnold in Rheinbach. 
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Stellenausschreibungen 

 
Das Land NRW fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher 
ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden 
sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstel-
lungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. Das Land NRW sieht sich der Gleichstellung von schwerbehinderten und nicht 
schwerbehinderten Beschäftigten in besonderer Weise verpflichtet und begrüßt deshalb ausdrück-
lich Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen 
schwerbehinderter Menschen und gleichgestellter behinderter Menschen, vorbehaltlich gesetzlicher 
Regelungen, bevorzugt berücksichtigt.  
 
Die folgenden Ausschreibungen richten sich ausdrücklich an Menschen jeglicher geschlechtlicher 
Identität sowie ausdrücklich auch an Menschen mit Einwanderungsgeschichte. 
 
Sofern im Einzelnen nichts Anderes bestimmt ist,  
 
- richten sich die Ausschreibungen an Voll- und Teilzeitkräfte,  
- sind Bewerbungen innerhalb von zwei Wochen nach dieser Ausschreibung grundsätzlich auf 

dem Dienstweg einzureichen. 
 
Es wird Bewerbungen entgegengesehen um folgende Stellen: 
 
1  Vorsitzende Richterin o. Vorsitzender Richter am FG (R 3) in Köln 
 
1 o. mehrere Richterin o. Richter am OLG (R 2) in Köln 
 
1 Vorsitzende Richterin o. Vorsitzender Richter am LG (R 2) in Bochum 
 
1 o. mehrere Vorsitzende Richterin o. Vorsitzender Richter am LG (R 2) in Dortmund 
 
1 Richterin o. Richter am AG - als weit. Aufsicht führ. Ri. - (R 2) in Paderborn  
 
1 Richterin o. Richter am AG - als d. ständ. Vertr. e. Dir.- (R 2) - in Siegburg 
 
1 Oberstaatsanwältin o. Oberstaatsanwalt (R 2) b. d. StA Mönchengladbach 
 
1 Oberstaatsanwältin o. Oberstaatsanwalt (R 2) b. d. StA Duisburg 
 
1 Oberstaatsanwältin o. Oberstaatsanwalt (R 2) b. d. StA Bonn 
 
1 Staatsanwältin o. Staatsanwalt als Gruppenleiter/in (R 1 m. AZ) b. d. StA Mön-

chengladbach 
 
1 Staatsanwältin o. Staatsanwalt als Gruppenleiter/in (R 1 m. AZ) b. d. StA Kleve 
 
1  Richterin o. Richter am VG in Arnsberg 
 
1  Richterin o. Richter am VG in Köln 
 
3  Richterin o. Richter am VG in Minden 
 
1 Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt (A 13 m. AZ n. Fn. 8) b. d. StA Bielefeld 
 
1 Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt (A 13 m. AZ n. Fn. 8) b. d. StA Dortmund 
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1 Oberamtsanwältin o Oberamtsanwalt (A13 mit AZ n. Fn. 8) b. d. StA Münster 
 
1 Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt (A 13) b. d. StA Bielefeld 
 
1 Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt (A 13) b. d. StA Bochum 
 
1 Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt (A 13) b. d. StA Essen 
 
1 Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt (A 13) b. d. StA Münster 
 
1 Justizamtsrätin o. Justizamtsrat - Sachbearbeiter/in in Justizverwaltungssachen - 

b. d. GStA Hamm 
  
1 Regierungsamtfrau o. Regierungsamtmann - fliegend - b. d. Sozialgerichten  
 
1 Regierungsamtfrau o. Regierungsamtmann b. d. LSG NRW 
 
1 o. mehrere Sozialamtfrau o. Sozialamtmann - Fachkraft des ambulanten Sozialen Dienstes 

der Justiz - im LG-Bezirk Düsseldorf 
 
1 Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor (A 9 m. AZ) - Leitung 

der Küche – b. d. JVA Duisburg-Hamborn 
 - die Stellenbeschreibung und das Anforderungsprofil können b. d. Leiter der JVA 

Duisburg-Hamborn angefordert werden - 
 
1 Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor (A 9 m. AZ) - Leitung 

der Kammer - b. d. JVA Duisburg-Hamborn 
 - die Stellenbeschreibung und das Anforderungsprofil können b. d. Leiter der JVA 

Duisburg-Hamborn angefordert werden - 
 
1 o. mehrere  Betriebsinspektorin o. Betriebsinspektor b. d. JVA Willich I 
 
1 Betriebsinspektorin o. Betriebsinspektor b. d. JVA Aachen 
 
1 o. mehrere  Hauptwerkmeisterin o. Hauptwerkmeister b. d. JVA Willich I 
 
1 o. mehrere  Justizvollzugshauptsekretärin o. Justizvollzugshauptsekretär b. d. JVA Willich I 
 
 
 
Leitung der JVA Bielefeld-Brackwede 
 
Der vorgenannte, der Besoldungsgruppe A 16 LBesO A NRW zugeordnete Dienstposten bei der 
Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede ist neu zu besetzen. Bewerben können sich Angehörige 
des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, die mindes-
tens ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 LBesO A NRW innehaben. Das Anforderungsprofil kann 
bei dem Ministerium der Justiz erbeten werden. 
 
 
Leitung der JVA Wuppertal-Ronsdorf 
 
Der vorgenannte, der Besoldungsgruppe A 16 LBesO A NRW zugeordnete Dienstposten bei der 
Jugendvollzugsanstalt Wuppertal-Ronsdorf ist demnächst neu zu besetzen. Bewerben können sich 
Angehörige des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, 
die über die Befähigung zum Richteramt verfügen. Das Anforderungsprofil kann bei dem Ministerium 
der Justiz erbeten werden. 
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Leitung der Justizvollzugsschule NRW - Josef-Neuberger-Haus 
 
Der vorgenannte, der Besoldungsgruppe A 16 LBesO A NRW zugeordnete Dienstposten bei der 
Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen ist demnächst neu zu besetzen. Bewerben können sich 
Angehörige der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, die möglichst über die Befähigung zum 
Richteramt verfügen. Das Anforderungsprofil kann bei dem Ministerium der Justiz erbeten werden. 
 
 
Verwaltungsleitung der JVA Düsseldorf 
 
Bei der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf ist der Dienstposten für die Verwaltungsleiterin bzw. den 
Verwaltungsleiter der Behörde zu besetzen. Die Funktion ist der Besoldungsgruppe A 14 LBesO A 
NRW zugeordnet. Bewerben können sich Bedienstete, die über die Befähigung für die Laufbahn des 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, verfügen und 
mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 12 LBesO A NRW innehaben. Das Anforderungsprofil 
kann bei dem Ministerium der Justiz erbeten werden.  
 
 
Geschäftsleiterin/Geschäftsleiter b. d. AG Unna 
 
Bei dem Amtsgericht Unna ist der Dienstposten der Geschäftsleiterin / des Geschäftsleiters zu be-
setzen. Die Funktion ist derzeit in der Bandbreite den Besoldungsgruppen A 12 bis A 13 LBesO A 
zugeordnet. Bewerben können sich alle Justizbeamtinnen und -beamten der Laufbahngruppe 2 aus 
dem Geschäftsbereich des Oberlandesgerichts Hamm, denen ein Amt bis zur Besoldungsgruppe 
A 13 LBesO A übertragen ist. 
 
 
Geschäftsleiterin/Geschäftsleiter b. d. ArbG Gelsenkirchen 
 
Bei dem Arbeitsgericht Gelsenkirchen ist voraussichtlich ab Juni 2022 der Dienstposten der Ge-
schäftsleiterin / des Geschäftsleiters zu besetzen. Die Funktion ist derzeit der Besoldungsgruppe 
A 11 (Laufbahngruppe 2.1) zugeordnet. Bewerben können sich alle Beamtinnen und Beamte der 
Laufbahngruppe 2, denen ein Amt bis zur Besoldungsgruppe A übertragen ist. Bewerbungen sind 
innerhalb von zwei Wochen auf dem Dienstweg an den Präsidenten des Landesarbeitsgerichts 
Hamm zu richten. 
 
 
Sachbearbeitung in der Zentralstelle für das Beschaffungswesen im Justizvollzug b. d. JVA 
Castrop-Rauxel 
 
Bei der JVA Castrop-Rauxel ist eine Stelle für einen Beamten/ eine Beamtin des Verwaltungsdiens-
tes der Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt, in der Zentralstelle für das Beschaffungswesen im Justizvollzug 
zu besetzen. Die Funktion ist der Bandbreite A 8 bis A 9 m.Az. LBesO A NRW zugeordnet. 
Die Stellenbeschreibung kann bei dem Leiter der JVA Castrop-Rauxel erbeten werden. 
 
 
Lehrkraft bei der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen 
 
Bei der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen - Josef-Neuberger-Haus - am Standort Hamm 
sind für mehrere Jahre mehrere Stellen einer hauptamtlichen Lehrkraft des psychologischen 
Dienstes, zu besetzen. Die Lehrtätigkeit ist auf längstens sieben Jahre befristet. Die Stelle ist der 
Besoldungsgruppe A 13 bzw. der Entgeltgruppe 13 TV-L zugeordnet. 
Das Anforderungsprofil kann bei dem Leiter der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen angefor-
dert werden. 
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Rücknahme 
 
Folgende Ausschreibung wird hiermit zurückgenommen: 
 
1 Regierungsoberinspektorin o. Regierungsoberinspektor b. d. JVA Willich II 
(JMB l. NRW Nr. 2 vom 15.01.2022) 
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